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79. Gesetz vom 10. Oktober 2007, mit dem das Landesbeamtengesetz 1998 geändert wird (38. Landesbeamtengesetz-
Novelle)

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Landesbeamtengesetz 1998, LGBl. Nr. 65, zu-
letzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 47/2007, wird
wie folgt geändert:

1. Der zweite Satz des § 1 hat zu lauten:
„Ausgenommen sind die im § 1 des Landeslehrer-

Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 53/2007, und die
im § 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landes-
lehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 296, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 117/2006,
genannten Personen.“

2. Im § 2 wird in der Z. 1 der lit. a die sublit. ff durch
folgende sublit. ff und gg ersetzt:

„ff) § 56 Abs. 2 BDG 1979 gilt mit der Maßgabe, dass
die Dienstbehörde auf Antrag des Beamten festzustellen
hat, ob eine Nebenbeschäftigung zulässig oder un-
zulässig ist. Die Unzulässigkeit einer Nebenbeschäfti-
gung kann auch von Amts wegen festgestellt werden,
wenn mindestens einer der Gründe nach § 56 Abs. 2
BDG 1979 vorliegt,

gg) § 66 Abs. 3 BDG 1979 gilt nicht,“
3. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 7 zu lauten:
„7. der Art. I Z. 1, 2, 4, 5 und 6 des Gesetzes BGBl.

Nr. 389/1994,“
4. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 9 zu lauten:
„9. der Art. I Z. 6 der 2. BDG-Novelle 1994, BGBl.

Nr. 43/1995,“

5. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 14 zu lauten:
„14. der Art. I Z. 3 der BDG-Novelle 1996, BGBl. Nr. 375,“
6. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 24 zu lauten:
„24. der Art. 46 Z. 6 des Gesetzes BGBl. I Nr. 142/

2000,“
7. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 29 zu lauten:
„29. der Art. 7 Z. 1, 2 und 4 des Gesetzes BGBl. I Nr. 71/

2003,“
8. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 30 zu lauten:
„30. der Art. 1 Z. 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 10, 13, 24, 25, 28, 29

und 30 des Gesetzes BGBl. I Nr. 130/2003,“
9. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 31 zu lauten:
„31. der Art. 8 Z. 1, soweit damit der § 15c in das BDG

1979 eingefügt wird, mit der Maßgabe, dass der Beamte
seine Versetzung in den Ruhestand frühestens mit dem
Ablauf des Monats bewirken kann, in dem er seinen
738. Lebensmonat vollendet, und Z. 2 des Gesetzes
BGBl. I Nr. 142/2004,“

10. Im § 2 hat in der lit. a die Z. 34 zu lauten:
„34. der Art. 1 Z. 3 mit Ausnahme des zweiten Sat-

zes des § 66 Abs. 2 BDG 1979, und Z. 6, 7 und 8 des
Gesetzes BGBl. I Nr. 165/2005,“

11. Im § 2 werden in der lit. a nach der Z. 34 folgende
Bestimmungen als Z. 35 und 36 angefügt:

„35. der Art. 1 Z. 1, 2 und 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 90/2006,
36. der Art. 1 Z. 2 und 3 des Gesetzes BGBl. I Nr. 117/2006;“
12. Im § 2 haben in der Z. 1 der lit. d die sublit. bb,

cc und dd zu lauten:
„bb) § 5 Abs. 3 bis 5 des Pensionsgesetzes 1965 gilt

in der Fassung des Art. 4 Z. 2 des Gesetzes BGBl. I
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Nr. 138/1997 mit der Maßgabe, dass sich der zeitliche
Geltungsbereich für Landesbeamte vom 1. Jänner 2003
bis zum 31. Dezember 2007 erstreckt;

cc) § 5 Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965 gilt in der
Fassung des Art. 3 Z. 8 des Gesetzes BGBl. I Nr. 86/2001
mit der Maßgabe, dass sich der zeitliche Geltungsbe-
reich für Landesbeamte vom 1. Jänner 2003 bis zum
31. Dezember 2007 erstreckt;

dd) die §§ 6 Abs. 2b und 56 Abs. 2 lit. b des Pensions-
gesetzes 1965 gelten in der Fassung des Gesetzes BGBl. I
Nr. 87/2002;“

13. Im § 2 haben in der Z. 1 der lit. d die sublit. ff
und gg zu lauten:

„ff) die §§ 14 Abs. 1, 17 Abs. 1 erster Satz, 56 Abs. 3a
und 60 Abs. 4 und 5 des Pensionsgesetzes 1965 gelten
in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 142/2000;

gg) gebührt ein Witwen- und Witwerversorgungs-
bezug erstmals im Jahr 2007, so ist im § 15 Abs. 3 Z. 2
und Abs. 5 Z. 2 des Pensionsgesetzes 1965 die Zahl „350“
durch die Zahl „407“ zu ersetzen;“

14. Im § 2 haben in der Z. 1 der lit. d die sublit. jj, kk
und ll zu lauten:

„jj) § 15b Abs. 1 und 2 und § 17 Abs. 5 Z. 2 und 3 des
Pensionsgesetzes 1965 gelten in der Fassung des Geset-
zes BGBl. I Nr. 87/2002 mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des im § 15 Abs. 1 des Pensionsgesetzes 1965 ge-
nannten Eurobetrages der Betrag von 76,60 v. H. des
Gehaltes eines Beamten der allgemeinen Verwaltung der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V tritt;

kk) § 41 des Pensionsgesetzes 1965 gilt in der Fas-
sung des Gesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 mit der Maß-
gabe, dass die Landesregierung den Anpassungsfaktor
unter Bedachtnahme auf den für Bundesbeamte gelten-
den Anpassungsfaktor durch Verordnung festzusetzen
hat; § 41a des Pensionsgesetzes 1965 gilt in der Fassung
des Gesetzes BGBl. I Nr. 86/2001 mit der Maßgabe, dass
die Landesregierung den Wertausgleich unter Bedacht-
nahme auf eine vergleichbare, den Bundesbeamten ge-
bührende Abschlagszahlung durch Verordnung festzu-
setzen hat;

ll) § 35 und der Abschnitt V des Pensionsgesetzes
1965 gelten in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 80/
2005;“

15. Im § 2 hat in der Z. 1 der lit. d die sublit. oo zu
lauten:

„oo) § 54 Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965 gilt in der
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 123/1998 mit der
Maßgabe, dass der zweite Satz keine Anwendung findet
und sich der zeitliche Geltungsbereich des ersten Satzes

für Landesbeamte vom 1. Jänner 2002 bis zum 31. De-
zember 2007 erstreckt;“ 

16. In der lit. e des § 2 werden im ersten Satz das Zitat
„das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, BGBl.  Nr. 683,
in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 30/1998“ durch
das Zitat „das Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, BGBl.
Nr. 683, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 56/
2005,“ und das Zitat „nach § 36 Abs. 1 des Heeresgebüh-
rengesetzes 2001, BGBl. I Nr. 31, zuletzt geändert durch
das Gesetz BGBl. I Nr. 103/2002,“ durch das Zitat „nach
§ 36 Abs. 1 des Heeresgebührengesetzes 2001, BGBl. I
Nr. 31, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 116/
2006,“ ersetzt.

17. In der lit. e des § 2 wird im fünften Satz das Zitat
„zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 10/2003“
durch das Zitat „zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 45/2007“ ersetzt.

18. Im § 2 hat in der lit. g die Z. 1 zu lauten:
„1. § 2 Abs. 1a Z. 2 des Nebengebührenzulagen-

gesetzes gilt in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 87/
2002;“

19. Im § 2 haben in der lit. g die Z. 4 und 5 zu lauten:
„4. für die Zeit ab dem 1. Jänner 2007 beträgt der Pen-

sionsbeitrag nach § 3 Abs. 1a des Nebengebühren-
zulagengesetzes 12,15 v. H.;

5. gebührt ein Ruhebezug oder ein Versorgungsbe-
zug nach einem im Dienststand verstorbenen Beamten
erstmals im Jahr 2007, so ist im § 5 Abs. 2 des Neben-
gebührenzulagengesetzes der Divisor „437,5“ durch den
Divisor „507,5“ zu ersetzen;“

20. Nach § 3 wird folgende Bestimmung als § 3a
eingefügt:

„§ 3a
Anerkennung von Ausbildungen 

im Rahmen der europäischen Integration

(1) Unionsbürger und Staatsangehörige anderer Ver-
tragsparteien des EWR-Abkommens und der Schweiz
sowie deren Angehörige erfüllen die in der Anlage 1 fest-
gelegten besonderen Ernennungserfordernisse auch
dann, wenn ihre Ausbildung oder Prüfung 

a) nach den Abs. 3 bis 11 oder,
b) soweit das besondere Ernennungserfordernis den

Nachweis einer Berufsberechtigung verlangt, nach den
betreffenden berufsrechtlichen Vorschriften
allein oder in Verbindung mit einer Berufspraxis als dem
jeweiligen besonderen Ernennungserfordernis gleich-
wertig anerkannt wurde. Dies gilt auch für Staatsange-
hörige anderer Staaten, soweit sie aufgrund von Verträ-
gen im Rahmen der europäischen Integration Unions-
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bürgern hinsichtlich der Arbeitsbedingungen gleichge-
stellt sind.

(2) Angehörige von Unionsbürgern und Staatsange-
hörigen anderer Vertragsparteien des EWR-Abkom-
mens und der Schweiz sind ungeachtet der Staatsange-
hörigkeit:

a) ihre Ehegatten,
b) ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehe-

gatten in absteigender Linie bis zur Vollendung des
21. Lebensjahres und, sofern sie ihnen Unterhalt ge-
währen, darüber hinaus,

c) ihre Verwandten und die Verwandten ihrer Ehe-
gatten in aufsteigender Linie, sofern sie ihnen Unterhalt
gewähren.

(3) Die Landesregierung hat auf Antrag eines nach
Abs. 1 Begünstigten eine erfolgreich absolvierte Aus-
bildung oder eine erfolgreich abgelegte Prüfung als dem
jeweiligen besonderen Ernennungserfordernis gleich-
wertig anzuerkennen, wenn 

a) diese Ausbildung oder Prüfung in einem EU-Mit-
gliedstaat, in einem anderen Vertragsstaat des EWR-
Abkommens, in der Schweiz oder in einem anderen Staat
im Sinn des Abs. 1 zweiter Satz Voraussetzung für die
Ausübung eines der angestrebten Verwendung im We-
sentlichen entsprechenden Berufes ist oder wenn es sich
bei dieser Ausbildung oder Prüfung um eine gleichge-
stellte Ausbildung im Sinn des Art. 12 der Richtlinie
2005/36/EG handelt, und

b) diese Ausbildung oder Prüfung außer im Fall des
Art. 12 Abs. 2 zweiter Satz der Richtlinie 2005/36/EG
zumindest unmittelbar unter jenem Niveau nach Art. 11
der Richtlinie 2005/36/EG liegt, dem die nach dem je-
weiligen besonderen Ernennungserfordernis erforder-
liche Ausbildung oder Prüfung zuzuordnen ist.

(4) Die Landesregierung hat auf Antrag eines Be-
günstigten, der die Voraussetzungen nach Abs. 3 nicht
erfüllt, die Ausübung eines der angestrebten Verwen-
dung im Wesentlichen entsprechenden Berufes als dem
jeweiligen besonderen Ernennungserfordernis gleich-
wertig anzuerkennen, wenn er

a) diesen Beruf in den letzten zehn Jahren vor der An-
tragstellung in einem im Abs. 3 lit. a genannten Staat,
nach dessen Recht dieser Beruf auch ohne eine be-
stimmte fachliche Befähigung ausgeübt werden darf,
mindestens zwei Jahre lang vollzeitlich bzw. im Fall einer
Teilzeitbeschäftigung entsprechend länger ausgeübt hat,
und 

b) für die Ausübung dieses Berufes eine Ausbildung
absolviert oder eine Prüfung abgelegt hat, die zumindest

unmittelbar unter jenem Niveau nach Art. 11 der Richt-
linie 2005/36/EG liegt, dem die nach dem jeweiligen
besonderen Ernennungserfordernis erforderliche Aus-
bildung oder Prüfung zuzuordnen ist.

(5) Die Ausbildung bzw. Prüfung im Sinn des Abs. 3
oder Abs. 4 lit. b ist durch Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweise, die von den nach den Rechtsvor-
schriften des betreffenden Staates zuständigen Behör-
den oder Stellen ausgestellt worden sind, nachzuweisen.
Die Ausbildung oder Prüfung muss überwiegend in
einem oder mehreren der im Abs. 3 lit. a genannten Staa-
ten absolviert bzw. abgelegt worden sein. Dies gilt nicht,
wenn der betreffende Beruf in einem der im Abs. 3 lit. a
genannten Staaten aufgrund einer von diesem aner-
kannten, in einem Drittstaat absolvierten Ausbildung
bzw. abgelegten Prüfung zumindest drei Jahre lang voll-
zeitlich bzw. im Fall einer Teilzeitbeschäftigung ent-
sprechend länger ausgeübt wurde. Die Ausübung des
Berufes ist durch eine Bescheinigung des betreffenden
Staates nachzuweisen.

(6) Die Anerkennung ist unter der Bedingung aus-
zusprechen, dass der Antragsteller nach seiner Wahl ent-
weder einen höchstens dreijährigen Anpassungslehr-
gang nach Art. 3 Abs. 1 lit. g der Richtlinie 2005/36/EG
absolviert oder eine Eignungsprüfung nach Art. 3 Abs. 1
lit. h der Richtlinie 2005/36/EG erfolgreich ablegt, wenn 

a) die Dauer seiner Ausbildung im Sinn des Abs. 3
oder Abs. 4 lit. b zumindest ein Jahr unter der Dauer der
nach dem jeweiligen besonderen Ernennungserforder-
nis erforderlichen Ausbildung liegt, oder

b) 1. seine Ausbildung in jenen Fächern, deren Kennt-
nis eine wesentliche Voraussetzung für die angestrebte
Verwendung ist, im Vergleich zur nach dem jeweiligen
besonderen Ernennungserfordernis geforderten Aus-
bildung in zeitlicher Hinsicht ein wesentlich geringeres
Ausmaß aufweist oder

2. seine Ausbildung oder Prüfung in jenen Fächern,
deren Kenntnis wesentliche Voraussetzung für die an-
gestrebte Verwendung ist, im Vergleich zur nach dem
jeweiligen besonderen Ernennungserfordernis gefor-
derten Ausbildung oder Prüfung hinsichtlich der ver-
mittelten Inhalte wesentlich von dieser Ausbildung oder
Prüfung abweicht oder

c) er im Fall des Abs. 3 in jenen Fächern, deren Kennt-
nis eine wesentliche Voraussetzung für die angestrebte
Verwendung ist, keine Ausbildung bzw. Prüfung oder
eine Ausbildung bzw. Prüfung nur in dem in der lit. b
umschriebenen Umfang absolviert bzw. abgelegt hat,
weil diese Verwendung auch Tätigkeiten umfasst, die
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nach den Rechtsvorschriften des anderen Staates nicht
Teil des Berufsbildes sind.

(7) In den Fällen des Abs. 6 bedarf es für die Aner-
kennung weder der Absolvierung eines Anpassungs-
lehrganges noch der Ablegung einer Eignungsprüfung,
wenn die Ausbildung oder Prüfung des Antragstellers,
allenfalls in Verbindung mit einer Berufsvorbereitung
oder Berufspraxis, jene Kriterien erfüllt, die die Euro-
päische Kommission in den nach Art. 15 Abs. 2 der
Richtlinie 2005/36/EG im Zusammenhang mit der Vor-
lage gemeinsamer Plattformen angenommenen Maß-
nahmen vorgegeben hat.

(8) Die Einzelheiten der Anerkennung sind im An-
erkennungsbescheid festzulegen. In den Fällen des
Abs. 6 lit. b und c ist bei der Festlegung des Umfanges
des Anpassungslehrganges bzw. der Eignungsprüfung
zu berücksichtigen, ob der Antragsteller im Rahmen
einer Berufspraxis in einem im Abs. 3 lit. a genannten
Staat oder einem Drittstaat Kenntnisse erworben hat,
die die Unterschiede in der Ausbildung oder Prüfung
teilweise ausgleichen. Werden diese Unterschiede zur
Gänze ausgeglichen, so darf weder ein Anpassungslehr-
gang noch eine Eignungsprüfung vorgeschrieben wer-
den. Für die Absolvierung des Anpassungslehrganges
bzw. die Ablegung der Eignungsprüfung ist eine ange-
messene Frist festzulegen. Wird diese Frist nicht einge-
halten, so ist die Anerkennung für erloschen zu erklären.

(9) Die Anerkennung ist jedenfalls zu versagen, wenn
der Antragsteller fremdsprachig ist und nicht über die
für die angestrebte Verwendung nach § 4 Abs. 1a BDG
1979 erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügt.

(10) Anträge auf Anerkennung sind schriftlich ein-
zubringen. Der Antrag hat das besondere Ernennungs-
erfordernis, auf das sich die Anerkennung beziehen soll,
sowie die Ausbildungen bzw. Prüfungen einschließlich
allfälliger Praxiszeiten, aufgrund deren die Anerken-
nung vorgenommen werden soll, zu bezeichnen. Dem
Antrag sind weiters die entsprechenden Befähigungs-
oder Ausbildungsnachweise und Bescheinigungen über
eine Berufsausübung anzuschließen.

(11) Die Landesregierung hat über Anträge auf An-
erkennung von Ausbildungen oder Prüfungen ohne un-
nötigen Aufschub, spätestens aber innerhalb von vier
Monaten nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen,
zu entscheiden.“

21. Im Abs. 1 des § 16 hat der erste Satz zu lauten:
„Beamten, die in einer Landeskrankenanstalt Tätig-

keiten im Sinn des Gesundheits- und Krankenpflege-
gesetzes, BGBl. I Nr. 108/1997, zuletzt geändert durch

das Gesetz BGBl. I Nr. 90/2006, des MTD-Gesetzes,
BGBl. Nr. 460/1992, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 90/2006, des MTF-SHD-G, BGBl. Nr. 102/
1961, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 90/
2006, oder des Hebammengesetzes, BGBl. Nr. 310/1994,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 90/2006,
ausüben (Beamte des Krankenpflegedienstes), gebührt
für die Dauer dieser Verwendung eine ruhegenussfähige
Pflegedienstzulage.“

22. Der 3. Abschnitt hat zu lauten:

„ 3 .  A B S C H N I T T
Pensionsrechtliche Bestimmungen

1 .  U n t e r a b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen

§ 17
Begriffsbestimmungen

(1) Hinterbliebene sind der überlebende Ehegatte,
die Kinder und der frühere Ehegatte des verstorbenen
Beamten.

(2) Überlebender Ehegatte (Witwe, Witwer) ist, wer
im Zeitpunkt des Todes des Beamten mit diesem ver-
heiratet war.

(3) Kinder sind: 
a) die ehelichen Kinder,
b) die legitimierten Kinder,
c) die Wahlkinder,
d) die unehelichen Kinder und
e) die Stiefkinder.
(4) Früherer Ehegatte (frühere Ehefrau, früherer

Ehemann) ist, wessen Ehe mit dem Beamten für nich-
tig erklärt, aufgehoben oder geschieden wurde.

(5) Angehörige sind die Personen, die im Fall des
Todes des Beamten Hinterbliebene wären.

§ 18
Anwartschaft auf Pensionsversorgung

(1) Der Beamte erwirbt mit dem Tag des Dienstan-
trittes die Anwartschaft auf Pensionsversorgung für sich
und seine Angehörigen, es sei denn, dass er vorher auf
die Pensionsversorgung verzichtet hat.

(2) Die Anwartschaft auf Pensionsversorgung erlischt
durch:

a) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft
oder der Staatsangehörigkeit im Sinn des § 20 Abs. 1 Z. 5
BDG 1979,

b) Verzicht,
c) Austritt,
d) Kündigung,
e) Entlassung.
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2 .  U n t e r a b s c h n i t t
Ruhebezug des Beamten

§ 19
Ruhebezug

Der Ruhegenuss und die übrigen dem Beamten nach
diesem Abschnitt gebührenden monatlich wieder-
kehrenden Geldleistungen (Kinderzurechnungsbetrag,
Ergänzungszulage, Kaufkraftausgleichszulage, Folge-
kostenzuschuss, Nebengebührenzulage) mit Aus-
nahme der Kinderzulage bilden zusammen den Ruhebezug.

§ 20
Anspruch auf Ruhegenuss

Dem Beamten des Ruhestandes gebührt ein monat-
licher Ruhegenuss, wenn seine ruhegenussfähige Ge-
samtdienstzeit mindestens 15 Jahre beträgt.

§ 21
Ruhegenussermittlungsgrundlagen

Der Ruhegenuss wird auf der Grundlage
a) des ruhegenussfähigen Monatsbezuges,
b) der Ruhegenussbemessungsgrundlage und der

ausgehend davon gebildeten durchrechnungsoptimier-
ten Bemessungsgrundlage und

c) der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit
ermittelt.

§ 22
Ruhegenussfähiger Monatsbezug

(1) Der ruhegenussfähige Monatsbezug besteht aus 
a) dem Gehalt und
b) den als ruhegenussfähig erklärten Zulagen,

die der besoldungsrechtlichen Stellung entsprechen, die
der Beamte im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem
Dienststand erreicht hat.

(2) Ist zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem
Dienststand der für

a) die Vorrückung in die nächst höhere Gehaltsstufe
oder

b) die Zeitvorrückung in die nächst höhere Dienst-
klasse oder

c) das Erreichen der Dienstalterszulage oder der er-
höhten Dienstalterszulage
erforderliche Zeitraum bereits zur Gänze verstrichen, so
ist der ruhegenussfähige Monatsbezug des Beamten so
zu behandeln, als ob die Vorrückung in die nächst höhere
Gehaltsstufe bzw. die Zeitvorrückung in die nächst höhere
Dienstklasse im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem
Dienststand bereits eingetreten wäre oder der Beamte
zu diesem Zeitpunkt bereits Anspruch auf die Dienst-

alterszulage oder die erhöhte Dienstalterszulage gehabt
hätte. Die §§ 8 und 10 des Gehaltsgesetzes 1956 gelten
sinngemäß.

(3) Fallen in die ruhegenussfähige Landesdienstzeit
Zeiten, in denen

a) die regelmäßige Wochendienstzeit nach § 50a BDG
1979 herabgesetzt war oder 

b) der Beamte eine Dienstfreistellung nach § 5 Abs. 1
in Anspruch genommen und sich nicht nach früher in
Geltung gestandenen Bestimmungen zur Zahlung eines
Pensionsbeitrages auch von den gekürzten Bezügen ver-
pflichtet hat,
so ist der ruhegenussfähige Monatsbezug mit jenem
Faktor zu vervielfachen, der sich aus Abs. 4 ergibt.

(4) Der nach Abs. 3 anzuwendende Faktor ist wie
folgt zu ermitteln:

a) Zeiten nach Abs. 3 lit. a und b sind in dem Pro-
zentausmaß zu zählen, auf das der Monatsbezug für den
betreffenden Monat aus dem jeweiligen Anlass herab-
gesetzt war,

b) die übrigen Monate der ruhegenussfähigen Ge-
samtdienstzeit sind im vollen Ausmaß zu zählen, wobei
Zeiten nach § 24 Abs. 1 lit. c und d bei der Zählung nicht
zu berücksichtigen sind,

c) die Summe der Monate nach den lit. a und b ist
durch die Anzahl dieser Monate zu teilen.

Die so ermittelte und auf vier Kommastellen gerun-
dete Zahl ist der Faktor.

(5) Die Abs. 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn
die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit eines Beamten
unter Außerachtlassung 

a) der im Abs. 3 lit. a und b angeführten Zeiten und
b) von Zeiten nach § 24 Abs. 1 lit. c und d

für die Erlangung des Ruhegenusses im Ausmaß der
durchrechnungsoptimierten Bemessungsgrundlage aus-
reicht.

§ 23
Ruhegenussbemessungsgrundlage,

durchrechnungsoptimierte Bemessungsgrundlage

(1) 80 v. H. des ruhegenussfähigen Monatsbezuges
bilden die Ruhegenussbemessungsgrundlage. 

(2) Ausgehend von der Ruhegenussbemessungs-
grundlage ist die durchrechnungsoptimierte Bemessungs-
grundlage zu bilden. Diese setzt sich aus folgenden Hun-
dertsätzen der Ruhegenussbemessungsgrundlage, die sich
aus der Tabelle in der Anlage 2 für den jeweils angeführ-
ten Zeitraum der Geburt ergeben, zusammen:

a) dem Hundertsatz jenes Teiles der Ruhegenussbe-
messungsgrundlage, der unter dem Betrag von 183,7 v. H.
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des Gehaltes eines Beamten der allgemeinen Verwaltung
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V liegt oder diesen
Betrag erreicht, und

b) dem Hundertsatz jenes Teiles der Ruhegenussbe-
messungsgrundlage, der den Betrag von 183,7 v. H. des
Gehaltes eines Beamten der allgemeinen Verwaltung der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V überschreitet.

Der sich daraus ergebende Betrag ist auf zwei Kom-
mastellen zu runden.

(3) Die durchrechnungsoptimierte Bemessungs-
grundlage ist für jeden Monat, der zwischen dem Zeit-
punkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhe-
stand und dem Ablauf des Monats liegt, zu dem der Be-
amte

a) frühestens seine Versetzung in den Ruhestand
durch Erklärung nach § 15 BDG 1979 in Verbindung mit
Art. V oder VI der 38. Landesbeamtengesetz-Novelle,
LGBl. Nr. 79/2007, hätte bewirken können oder

b) nach § 13 Abs. 1 BDG 1979 in der für Landes-
beamte ab dem 1. Jänner 2022 geltenden Fassung in den
Ruhestand übergetreten wäre, 
um 0,28 Prozentpunkte, im Fall der vorzeitigen Verset-
zung in den Ruhestand durch Erklärung nach § 15c BDG
1979 um 0,14 Prozentpunkte, zu kürzen. Der sich da-
raus ergebende Betrag ist auf zwei Kommastellen zu run-
den (gekürzte durchrechnungsoptimierte Bemessungs-
grundlage).

(4) Abs. 3 ist im Fall einer Versetzung in den Ruhe-
stand nach den §§ 15 oder 15a BDG 1979, jeweils in Ver-
bindung mit Art. V der 38. Landesbeamtengesetz-No-
velle, nicht anzuwenden.

(5) Eine Kürzung nach Abs. 3 findet nicht statt, wenn
a) der Beamte im Dienststand verstorben ist oder
b) die Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähig-

keit auf einen Dienstunfall in Ausübung des Dienstes
oder eine Berufskrankheit zurückzuführen ist.

(6) Von einer Kürzung nach Abs. 3 kann abgesehen
werden, wenn die Dienstunfähigkeit durch eine zum
Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand vorliegende
außerordentlich schwere Erkrankung (ein außerordent-
lich schweres Gebrechen) verursacht wurde; diese Vo-
raussetzung gilt nicht als erfüllt, wenn das Krankheits-
bild, das die Dienstunfähigkeit begründet, aus verschie-
denen körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen
besteht, von denen keine für sich genommen eine außer-
ordentlich schwere Erkrankung (ein außerordentlich
schweres Gebrechen) darstellt.

(7) Die Kürzung nach Abs. 3 darf 18 Prozentpunkte
nicht überschreiten.

§ 24
Ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit

(1) Die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit setzt sich
zusammen aus:

a) der ruhegenussfähigen Landesdienstzeit,
b) den angerechneten Ruhegenussvordienstzeiten,
c) den angerechneten Ruhestandszeiten,
d) den zugerechneten Zeiträumen,
e) den durch besondere gesetzliche Bestimmungen

oder aufgrund solcher Bestimmungen als ruhegenuss-
fähig erklärten Zeiten.

(2) Als ruhegenussfähige Landesdienstzeit gilt die
Zeit, die der Beamte im bestehenden öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis zum Land vom Tag des Dienst-
antrittes bis zum Tag des Ausscheidens aus dem Dienst-
stand zurückgelegt hat, mit Ausnahme der Zeit

a) des eigenmächtigen und unentschuldigten Fern-
bleibens vom Dienst in der Dauer von mehr als drei
Tagen und

b) eines Karenzurlaubes, soweit landesgesetzlich
nichts anderes bestimmt ist.

(3) Ein im bestehenden Dienstverhältnis zurückge-
legter Karenzurlaub nach dem Tiroler Mutterschutzge-
setz 2005, LGBl. Nr. 63, in der jeweils geltenden Fas-
sung bzw. nach dem Mutterschutzgesetz 1979, BGBl.
Nr. 221, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 123/2004, oder nach dem Tiroler Eltern-Karenz-
urlaubsgesetz 2005, LGBl. Nr. 64, in der jeweils gelten-
den Fassung gilt als ruhegenussfähige Landesdienstzeit.

(4) Die ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit ist in vol-
len Jahren und Monaten auszudrücken. Bruchteile eines
Monats bleiben unberücksichtigt.

§ 25
Ausmaß des Ruhegenusses

(1) Der Ruhegenuss beträgt bei einer ruhegenussfä-
higen Gesamtdienstzeit von 15 Jahren 40 v. H. der
durchrechnungsoptimierten Bemessungsgrundlage. Er
erhöht sich für jedes weitere ruhegenussfähige Dienst-
jahr um 2 v. H. und für jeden restlichen ruhegenuss-
fähigen Dienstmonat um 0,167 v. H. der durchrech-
nungsoptimierten Bemessungsgrundlage. Der sich da-
raus ergebende Hundertsatz ist auf zwei Kommastellen
zu runden.

(2) Im Fall des § 23 Abs. 3 tritt im Abs. 1 an die Stelle
der durchrechnungsoptimierten Bemessungsgrundlage
die gekürzte durchrechungsoptimierte Bemessungs-
grundlage.

(3) Der Ruhegenuss darf
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a) die durchrechnungsoptimierte Bemessungsgrund-
lage nicht übersteigen und

b) 50 v. H. der durchrechnungsoptimierten Bemes-
sungsgrundlage nicht unterschreiten.

§ 26
Begünstigung bei Dienstunfähigkeit

(1) Ist der Beamte infolge einer von ihm nicht vor-
sätzlich herbeigeführten Krankheit oder körperlichen
Beschädigung dienstunfähig geworden und beträgt seine
ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit noch nicht 15, je-
doch mindestens fünf Jahre, dann ist er so zu behandeln,
als ob er eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von
15 Jahren aufzuweisen hätte.

(2) Ist die Dienstunfähigkeit auf einen Dienstunfall
oder eine Berufskrankheit zurückzuführen und gebührt
dem Beamten aus diesem Grund die Versehrtenrente aus
der Unfallfürsorge der Tiroler Landesbeamten, so be-
steht der Anspruch nach Abs. 1 ohne Rücksicht auf die
Dauer der ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit.

§ 27
Zurechnung

Dem wegen dauernder Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand versetzten Beamten, der die für den An-
spruch auf Ruhegenuss im Ausmaß der durchrech-
nungsoptimierten Bemessungsgrundlage erforderliche
ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit nicht erreicht hat,
ist bei der Bemessung des Ruhegenusses der Zeitraum
zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Verset-
zung in den Ruhestand und dem Ablauf des Monats, zu
dem der Beamte

a) frühestens seine Versetzung in den Ruhestand
durch Erklärung nach § 15 BDG 1979 in Verbindung mit
Art. VI der 38. Landesbeamtengesetz-Novelle hätte be-
wirken können oder

b) nach § 13 Abs. 1 BDG 1979 in der für Landes-
beamte ab dem 1. Jänner 2022 geltenden Fassung in den
Ruhestand übergetreten wäre,
höchstens jedoch ein Zeitraum von zehn Jahren, zu sei-
ner ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit zuzurechnen.

§ 28
Verlust des Anspruches auf Ruhegenuss

Der Anspruch auf Ruhegenuss erlischt durch:
a) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft

oder der Staatsangehörigkeit im Sinn des § 20 Abs. 1 Z. 5
BDG 1979,

b) Verzicht,
c) Austritt,

d) Verhängung der Disziplinarstrafe des Verlustes
aller aus dem Dienstverhältnis fließenden Rechte und
Ansprüche,

e) Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen
einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer
Handlungen zu einer Freiheitsstrafe, wenn

1. die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr oder
2. die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe

sechs Monate
übersteigt. Der Anspruch auf Ruhegenuss erlischt je-
doch nicht, wenn diese Rechtsfolge der Verurteilung
bedingt nachgesehen wird, es sei denn, dass die Nach-
sicht widerrufen wird.

3 .  U n t e r a b s c h n i t t
Beitrag von Empfängern 

wiederkehrender Geldleistungen

§ 29

(1) Empfänger von monatlich wiederkehrenden
Geldleistungen nach diesem Abschnitt haben von die-
sen einen Beitrag zu entrichten.

(2) Der Beitrag beträgt:
a) 3,2 v. H. der Bemessungsgrundlage, wenn die

wiederkehrende Leistung vor dem 1. Jänner 1999 ge-
bührt hat oder der Versorgungsbezug von einem Ruhe-
bezug abgeleitet wird, der vor dem 1. Jänner 1999 ge-
bührt hat,

b) in allen anderen Fällen 3,4 v. H. der Bemessungs-
grundlage. 

Die Bemessungsgrundlage im Sinn der lit. a und b um-
fasst sämtliche monatlich wiederkehrenden Geldleistun-
gen nach diesem Abschnitt und die Sonderzahlungen,
soweit in den Abs. 3 bis 5 nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Kinderzulage und die Zulage nach § 45 Abs. 3
sowie der diesen Zulagen entsprechende Teil der Sonder-
zahlung bleiben für die Bemessung des Beitrages außer
Betracht.

(4) Von der Ergänzungszulage, von den Geldleistun-
gen, zu denen eine Ergänzungszulage gebührt, von den
dazu gebührenden Sonderzahlungen und von nicht zahl-
baren Geldleistungen ist kein Beitrag zu entrichten.

(5) Der Beitrag ist nur so weit zu entrichten, als da-
mit die Mindestsätze nach § 47 Abs. 5 nicht unter-
schritten werden.

4 .  U n t e r a b s c h n i t t
Versorgungsbezug der Hinterbliebenen

§ 30
Versorgungsbezug des überlebenden Ehegatten

Der Witwen- und Witwerversorgungsgenuss und die
übrigen dem überlebenden Ehegatten nach diesem Ab-
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schnitt gebührenden monatlich wiederkehrenden Geld-
leistungen (Kinderzurechnungsbetrag, Ergänzungszu-
lage, Kaufkraftausgleichszulage, Folgekostenzuschuss,
Nebengebührenzulage) mit Ausnahme der Kinderzu-
lage bilden zusammen den Witwen- und Witwerversor-
gungsbezug.

§ 31
Anspruch auf Witwen- 

und Witwerversorgungsgenuss

(1) Dem überlebenden Ehegatten gebührt ab dem auf
den Todestag des Beamten folgenden Monatsersten ein
monatlicher Witwen- und Witwerversorgungsgenuss,
wenn der Beamte an seinem Todestag Anspruch auf
Ruhegenuss gehabt hat oder im Fall der mit dem Ablauf
dieses Tages erfolgten Versetzung in den Ruhestand ge-
habt hätte.

(2) Der überlebende Ehegatte hat keinen Anspruch
auf Witwen- und Witwerversorgungsgenuss, wenn er am
Todestag des Beamten das 35. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat. Dies gilt nicht, wenn

a) der Beamte an den Folgen eines Dienstunfalles oder
einer Berufskrankheit gestorben ist,

b) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hat,
c) aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder her-

vorgeht,
d) durch die Eheschließung ein Kind legitimiert wor-

den ist oder
e) am Todestag des Beamten dem Haushalt des über-

lebenden Ehegatten ein anderes als in den lit. c und d
genanntes Kind des verstorbenen Beamten angehört,
das Anspruch auf Waisenversorgungsgenuss hat.

(3) Der überlebende Ehegatte hat weiters keinen An-
spruch auf Witwen- und Witwerversorgungsgenuss,
wenn die Ehe erst während des Ruhestandes des Beam-
ten geschlossen wurde. Dies gilt nicht, wenn

a) die Ehe
1. mindestens drei Jahre gedauert und der Alters-

unterschied zwischen den Ehegatten nicht mehr als
20 Jahre betragen hat,

2. mindestens fünf Jahre gedauert und der Alters-
unterschied zwischen den Ehegatten nicht mehr als
25 Jahre betragen hat oder

3. mindestens zehn Jahre gedauert und der Alters-
unterschied zwischen den Ehegatten mehr als 25 Jahre
betragen hat,

b) der Beamte nach der Eheschließung wieder in den
Dienststand aufgenommen worden ist,

c) aus der Ehe ein Kind hervorgegangen ist oder her-
vorgeht,

d) durch die Eheschließung ein Kind legitimiert wor-
den ist oder

e) am Todestag des Beamten dem Haushalt des über-
lebenden Ehegatten ein anderes als in den lit. c und d ge-
nanntes Kind des verstorbenen Beamten angehört, das
Anspruch auf Waisenversorgungsgenuss hat.

(4) Hat sich der Beamte mit seinem früheren Ehe-
gatten wieder verehelicht, so sind bei der Berechnung
der Ehedauer die einzelnen Ehezeiten zusammenzu-
zählen.

§ 32
Ausmaß des Witwen- 

und Witwerversorgungsgenusses

(1) Das Ausmaß des Witwen- und Witwerversor-
gungsgenusses ergibt sich aus einem Hundertsatz des
Ruhegenusses, der dem Beamten gebührte oder im Fall
seines Todes im Dienststand gebührt hätte, wenn er an
seinem Todestag in den Ruhestand versetzt worden
wäre. Ein gänzliches oder teilweises Ruhen des Ruhe-
genusses ist dabei außer Acht zu lassen.

(2) Zur Ermittlung des Hundertsatzes ist vorerst der
Anteil der Berechnungsgrundlage des überlebenden
Ehegatten in Prozent an der Berechnungsgrundlage des
verstorbenen Beamten zu errechnen. Bei einem Anteil
von 100% beträgt der Hundertsatz 40. Er erhöht oder
vermindert sich für jeden vollen Prozentpunkt des An-
teils, der 100 unterschreitet oder übersteigt, um 0,3. Er
ist jedoch nach oben hin mit 60 und nach unten hin mit
Null begrenzt.

(3) Berechnungsgrundlage des überlebenden Ehe-
gatten und des verstorbenen Beamten ist jeweils das Ein-
kommen in den letzten zwei Kalenderjahren vor dem
Todestag des Beamten, geteilt durch 24.

(4) Als Einkommen nach Abs. 3 gelten:
a) das Erwerbseinkommen; das ist die Summe der in

einem Kalenderjahr aufgrund einer Erwerbstätigkeit er-
zielten und der Einkommensteuer unterliegenden Ein-
künfte nach § 2 Abs. 3 Z. 1 bis 4 des Einkommensteuer-
gesetzes 1988 mit Ausnahme der im § 67 Abs. 3 bis 6
des Einkommensteuergesetzes 1988 angeführten Bezüge,
wenn sie das Vierzehnfache des im § 5 Abs. 2 Z. 2 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG),
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 45/2007, angeführten Betrages übersteigt,

b) wiederkehrende Geldleistungen 
1. aus der gesetzlichen Sozialversicherung (mit Aus-

nahme eines Kinderzuschusses und eines besonderen
Steigerungsbetrages zur Höherversicherung) und aus
der Arbeitslosenversicherung sowie nach den Bestim-
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mungen über die Arbeitsmarktförderung und die Son-
derunterstützung,

2. aufgrund gleichartiger landesgesetzlicher oder
bundesgesetzlicher Regelungen der Unfallfürsorge,

c) wiederkehrende Geldleistungen aufgrund
1. dieses Abschnittes (mit Ausnahme der Kinderzu-

lage),
2. von bundesgesetzlichen oder anderen landesge-

setzlichen Vorschriften, die mit dem Pensionsrecht der
Landesbeamten vergleichbar sind,

3. des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, 
4. des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-

Dienstrechtsgesetzes 1985,
5. des Tiroler Bezügegesetzes 1995, LGBl. Nr. 23,

oder des Tiroler Landes-Bezügegesetzes 1998, LGBl.
Nr. 23, beide Gesetze in der jeweils geltenden Fassung,
oder anderer gleichartiger österreichischer Rechtsvor-
schriften,

6. des Verfassungsgerichtshofgesetzes, BGBl. Nr. 85/
1953, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 165/
2005,

7. des Bundestheaterpensionsgesetzes, BGBl. Nr. 159/
1958, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 53/
2007, 

8. des Bundesbahn-Pensionsgesetzes, BGBl. I Nr. 86/
2001, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 53/
2007,

9. von Dienst-(Pensions-)ordnungen für Dienstneh-
mer und ehemalige Dienstnehmer von

aa) öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
bb) Fonds, Stiftungen, Anstalten und Betrieben, die

von einer Gebietskörperschaft, einem Gemeindever-
band oder von Personen verwaltet werden, die hierzu
von Organen einer Gebietskörperschaft oder eines Ge-
meindeverbandes bestellt sind, 

10. sonstiger nach § 5 Abs. 1 Z. 3 ASVG pensions-
versicherungsfreier Dienstverhältnisse,

11. vertraglicher Pensionszusagen einer Gebietskör-
perschaft oder eines Gemeindeverbandes,

d) außerordentliche Versorgungsbezüge und
e) Pensionen und gleichartige Leistungen aufgrund

ausländischer Versicherungs- und Versorgungssysteme
(mit Ausnahme einer Kinderzulage oder einer ver-
gleichbaren Leistung), soweit es sich nicht um Hinter-
bliebenenleistungen nach dem verstorbenen Beamten
handelt.

(5) Solange das Einkommen eines Kalenderjahres
nicht feststeht, ist vorläufig das letzte feststehende Ein-
kommen heranzuziehen.

§ 33
Erhöhung des Witwen- 

und Witwerversorgungsbezuges

(1) Erreicht die Summe aus dem Witwen- und Wit-
werversorgungsbezug und dem sonstigen Einkommen
(§ 32 Abs. 4) des überlebenden Ehegatten nicht den Be-
trag von 76,60 v. H. des Gehaltes eines Beamten der all-
gemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der
Witwen- und Witwerversorgungsbezug so weit zu er-
höhen, dass die Summe den genannten Betrag erreicht.
Der Hundertsatz des so ermittelten Witwen- und Wit-
werversorgungsbezuges darf jedoch 60 nicht über-
schreiten.

(2) Die Erhöhung des Witwen- und Witwerversor-
gungsbezuges nach Abs. 1 ist erstmalig im Zuge seiner
Bemessung vorzunehmen. Sie gebührt ab dem Beginn
des Monats, in dem die Voraussetzungen für die Erhö-
hung erfüllt sind.

(3) Werden die Voraussetzungen für eine (weitere)
Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt, so ge-
bührt diese auf besonderen Antrag. Wird dieser Antrag
innerhalb eines Jahres ab der Erfüllung der Vorausset-
zungen gestellt, so gebührt die Erhöhung ab dem Be-
ginn des Monats, in dem die Voraussetzungen erfüllt
sind, anderenfalls ab dem Beginn des Monats, in dem der
Antrag gestellt wurde.

§ 34
Verminderung des Witwen- 

und Witwerversorgungsbezuges

(1) Überschreitet in einem Kalendermonat die Summe
aus dem Witwen- und Witwerversorgungsbezug und
dem sonstigen Einkommen (§ 32 Abs. 4) des überle-
benden Ehegatten den Betrag von 367,40 v. H. des Ge-
haltes eines Beamten der allgemeinen Verwaltung der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V, so ist, solange diese
Voraussetzung zutrifft, der Witwen- und Witwerver-
sorgungsbezug so weit zu vermindern, dass dieser Be-
trag nicht überschritten wird. Der Hundertsatz des so
ermittelten Witwen- und Witwerversorgungsbezuges ist
nach unten hin mit Null begrenzt.

(2) Die Verminderung des Witwen- und Witwerver-
sorgungsbezuges nach Abs. 1 erfolgt ab dem Beginn des
Monats, in dem die Voraussetzungen für die Verminde-
rung vorliegen. Ändert sich die Höhe des Einkommens
nach § 32 Abs. 4, so ist diese Änderung bereits in dem
Monat, in dem die Änderung eingetreten ist, zu berück-
sichtigen.

(3) Wären nach den Abs. 1 und 2 zwei oder mehrere
Witwen- und Witwerversorgungsbezüge oder solchen
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Bezügen entsprechende Leistungen zu vermindern, so
ist mit der Verminderung immer beim betraglich ge-
ringsten Witwen- und Witwerversorgungsbezug bzw.
der entsprechenden Leistung zu beginnen.

§ 35
Meldung des Einkommens

(1) Die Dienstbehörde hat jeden Bezieher eines nach
§ 33 erhöhten oder nach § 34 verminderten Witwen- und
Witwerversorgungsbezuges jährlich einmal zu einer
Meldung seines Einkommens zu verhalten, sofern die-
ses der Dienstbehörde für das laufende Kalenderjahr
noch nicht bekannt gegeben worden ist.

(2) Kommt der Anspruchsberechtigte dieser Auffor-
derung innerhalb von zwei Monaten nicht nach, so hat
die Dienstbehörde jenen Teil des Witwen- und Witwer-
versorgungsbezuges, der den Hundertsatz nach § 32
Abs. 2 überschreitet, ab dem nächstfolgenden Monats-
ersten zurückzubehalten.

(3) Der zurückbehaltene Teil des Witwen- und Wit-
werversorgungsbezuges ist unter Bedachtnahme auf § 59
nachzuzahlen, sobald der Anspruchsberechtigte die Mel-
dung erstattet oder die Dienstbehörde auf andere Weise
vom maßgebenden Sachverhalt Kenntnis erhalten hat.

§ 36
Vorschuss auf den Witwen- 

und Witwerversorgungsbezug

(1) Auf Antrag des überlebenden Ehegatten können
vor dem Abschluss des Ermittlungsverfahrens Vor-
schüsse auf den Witwen- und Witwerversorgungsbezug
und die Sonderzahlung gewährt werden, wenn der An-
spruch dem Grund nach feststeht und der überlebende
Ehegatte glaubhaft macht, dass sich voraussichtlich nach
§ 32 oder § 33 ein zahlbarer Witwen- und Witwerver-
sorgungsgenuss ergeben und eine Verminderung des
Hundertsatzes des Witwen- und Witwerversorgungsbe-
zuges auf Null nach § 34 nicht eintreten wird. Die Vor-
schüsse dürfen den sich voraussichtlich ergebenden Wit-
wen- und Witwerversorgungsbezug und die dazu ge-
bührende Sonderzahlung nicht überschreiten.

(2) Die nach Abs. 1 gewährten Vorschüsse sind auf
den gebührenden Witwen- und Witwerversorgungsbe-
zug anzurechnen.

(3) Zu Unrecht empfangene Vorschüsse sind dem
Land nach § 58 zu ersetzen.

§ 37
Übergangsbeitrag

(1) Ist die Witwe im Zeitpunkt des Todes des Beam-
ten schwanger und hat sie nach § 31 Abs. 2 oder 3 kei-

nen Anspruch auf Witwen- und Witwerversorgungsge-
nuss, so gebührt ihr auf die Dauer der Schwangerschaft
ein monatlicher Übergangsbeitrag in der Höhe des Wit-
wen- und Witwerversorgungsbezuges, auf den sie An-
spruch hätte, wenn sie nicht nach § 31 Abs. 2 oder 3 vom
Anspruch auf Witwen- und Witwerversorgungsgenuss
ausgeschlossen wäre.

(2) Die §§ 49 bis 60 gelten sinngemäß.
(3) Der Übergangsbeitrag ist nach der Beendigung

der Schwangerschaft im Fall der Geburt eines ehelichen
Kindes auf den gebührenden Witwen- und Witwerver-
sorgungsbezug, ansonsten auf die gebührende Abferti-
gung anzurechnen.

§ 38
Versorgungsbezug 

des früheren Ehegatten

(1) Die Bestimmungen über den Versorgungsan-
spruch des überlebenden Ehegatten und über das Aus-
maß der Versorgung des überlebenden Ehegatten – aus-
genommen die Bestimmungen der §§ 43 Abs. 3 bis 6
und 44 – gelten, soweit im Folgenden nichts anderes be-
stimmt ist, sinngemäß für den früheren Ehegatten des
verstorbenen Beamten, wenn dieser zum Zeitpunkt sei-
nes Todes aufgrund eines gerichtlichen Urteiles, eines
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor der Auflösung
oder Nichtigerklärung der Ehe schriftlich eingegange-
nen Verpflichtung für den Lebensunterhalt seines frü-
heren Ehegatten aufzukommen oder dazu beizutragen
hatte.

(2) Abs. 1 gilt auch dann, wenn die Ehe mindestens
zehn Jahre gedauert und der verstorbene Beamte auf-
grund einer gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung sei-
nem früheren Ehegatten

a) zumindest für die Dauer des letzten Jahres vor sei-
nem Tod oder,

b) falls der Tod des Beamten früher als vor dem Ab-
lauf eines Jahres nach der Rechtskraft der Nichtigerklä-
rung, Aufhebung oder Scheidung der Ehe eingetreten
ist, durchgehend vom Zeitpunkt des Eintrittes der
Rechtskraft bis zu seinem Tod 
nachweislich regelmäßig Unterhaltszahlungen geleistet
hat.

(3) Der Versorgungsgenuss gebührt dem früheren
Ehegatten nur auf Antrag. Er fällt, wenn der Antrag bin-
nen sechs Monaten nach dem Tod des Beamten gestellt
wird, mit dem auf den Sterbetag folgenden Monats-
ersten an. In allen übrigen Fällen gebührt der Versor-
gungsgenuss von dem auf die Einbringung des Antra-
ges folgenden Monatsersten an. Wird der Antrag an
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einem Monatsersten gestellt, so gebührt der Versor-
gungsgenuss von diesem Tag an.

(4) Hat der frühere Ehegatte gegen den verstorbenen
Beamten nur einen befristeten Anspruch auf Unter-
haltsleistungen gehabt, so besteht der Versorgungsan-
spruch längstens bis zum Ablauf dieser Frist.

(5) Der Versorgungsbezug – ausgenommen die Er-
gänzungszulage – darf

a) die Unterhaltsleistung, auf die der frühere Ehegatte
im Fall des Abs. 1 gegen den verstorbenen Beamten an
dessen Sterbetag Anspruch gehabt hat, oder

b) die durchschnittlichen monatlichen Unterhalts-
zahlungen, die der verstorbene Beamte im Fall des Abs. 2
regelmäßig längstens in den letzten drei Jahren vor sei-
nem Tod geleistet hat,
nicht übersteigen.

(6) Abs. 5 gilt nicht, wenn
a) das auf Scheidung lautende Urteil den Ausspruch

nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes, dRGBl. 1938 I S 807,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 92/2006,
enthält,

b) die Ehe mindestens 15 Jahre gedauert hat und
c) der frühere Ehegatte im Zeitpunkt des Eintrittes

der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 40. Lebens-
jahr vollendet hat. Diese Voraussetzung entfällt, wenn

1. der frühere Ehegatte seit dem Zeitpunkt des Ein-
trittes der Rechtskraft des Scheidungsurteiles erwerbs-
unfähig ist oder

2. aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegan-
gen oder durch diese ein Kind legitimiert worden ist oder
die Ehegatten gemeinsam ein Wahlkind angenommen
haben und das Kind am Sterbetag des Beamten dem
Haushalt des früheren Ehegatten angehört und An-
spruch auf Waisenversorgungsgenuss hat; das Erforder-
nis der Haushaltszugehörigkeit entfällt bei nachgebore-
nen Kindern.

(7) Versorgungsgenüsse mehrerer früherer Ehegat-
ten dürfen zusammen 60 v. H. des Ruhegenusses, auf
den der verstorbene Beamte Anspruch gehabt hätte,
nicht übersteigen. Die Versorgungsgenüsse sind gege-
benenfalls im gleichen Verhältnis zu kürzen.

(8) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen im letz-
ten Jahr vor dem Sterbetag des Beamten ist für die Be-
messung eines Versorgungsgenusses nach Abs. 1 nur
beachtlich, wenn sie

a) entweder in einem rechtskräftigen Urteil ausge-
sprochen oder schriftlich vereinbart worden ist und

b) ihren Grund in einer Steigerung der Leistungsfä-
higkeit des Beamten oder in einer Steigerung der Be-
dürfnisse des früheren Ehegatten gehabt hat.

(9) Unterhaltsleistungen, die die Erben des verstor-
benen Beamten aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
dem früheren Ehegatten erbringen, sind auf den Ver-
sorgungsbezug des früheren Ehegatten anzurechnen.

(10) Erlischt der Anspruch des überlebenden Ehe-
gatten oder eines früheren Ehegatten auf Versorgungs-
genuss, so ändert sich dadurch der Versorgungsbezug
eines allenfalls noch verbleibenden früheren Ehegatten
nicht. 

(11) Ein Versorgungsgenuss nach Abs. 2 gebührt nur
dann, wenn der Beamte nach dem 31. Dezember 1981
verstorben ist. Die der Bemessung des Versorgungsge-
nusses zugrunde gelegten Unterhaltszahlungen, die bis
zum Ablauf des 31. Dezember 1990 geleistet worden
sind, vermindern oder erhöhen sich in dem Maß, das sich
aus der Veränderung des verlautbarten Verbraucher-
preisindexes 1976 oder des an seine Stelle tretenden
Indexes gegenüber dem Zeitpunkt des Erlangens des
Versorgungsgenusses ergibt.

§ 39
Versorgungsbezug der Waise

Der Waisenversorgungsgenuss und die übrigen der
Waise nach diesem Abschnitt gebührenden monatlich
wiederkehrenden Geldleistungen (Kinderzurechnungs-
betrag, Ergänzungszulage, Kaufkraftausgleichszulage,
Folgekostenzuschuss, Nebengebührenzulage) mit Aus-
nahme der Zulage nach § 45 Abs. 3 bilden zusammen
den Waisenversorgungsbezug.

§ 40
Anspruch 

auf Waisenversorgungsgenuss

(1) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gebührt ab dem
auf den Todestag des Beamten folgenden Monatsersten
ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, wenn der
Beamte an seinem Todestag Anspruch auf Ruhegenuss
gehabt hat oder im Fall der mit dem Ablauf dieses Tages
erfolgten Versetzung in den Ruhestand gehabt hätte. Ein
Stiefkind hat nur dann Anspruch auf Waisenversor-
gungsgenuss, wenn es am Todestag des Beamten bei der
Bemessung der Kinderzulage oder der früheren Haus-
haltszulage zu berücksichtigen gewesen ist.

(2) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das
18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat, ge-
bührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungs-
genuss, solange es sich in einer Schul- oder Berufsaus-
bildung befindet, die seine Arbeitskraft überwiegend be-
ansprucht.
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(3) Besucht das Kind eine im § 3 des Studienförde-
rungsgesetzes 1992, BGBl. Nr. 305, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 20/2006, genannte Ein-
richtung, so gilt das Erfordernis nach Abs. 2 nur dann
als erfüllt, wenn es ein ordentliches Studium ernsthaft
und zielstrebig betreibt. Das Studium wird ernsthaft und
zielstrebig betrieben, wenn das Kind die vorgesehene
Studienzeit pro Studienabschnitt um nicht mehr als ein
Semester überschreitet. Wird ein Studienabschnitt in der
vorgesehenen Studienzeit absolviert, kann einem weite-
ren Studienabschnitt ein Semester zugerechnet werden. 

(4) Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als An-
spruchsvoraussetzung für das erste Studienjahr. Ab dem
zweiten Studienjahr besteht nur dann ein Anspruch,
wenn für das vorhergehende Studienjahr die Ablegung
einer Teilprüfung einer Diplomprüfung oder eines Rigo-
rosums oder von Prüfungen aus Pflicht- und Wahl-
fächern des betriebenen Studiums im Gesamtumfang
von acht Semesterwochenstunden nachgewiesen wird.
Der Nachweis ist unabhängig von einem Wechsel der
Einrichtung oder des Studiums durch Bestätigungen der
im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannten
Einrichtungen zu erbringen.

(5) Der Nachweiszeitraum nach den Abs. 3 und 4
wird verlängert durch:

a) eine vollständige Studienbehinderung infolge eines
unvorhergesehenen oder unabwendbaren Ereignisses
(z. B. Krankheit) oder

b) ein nachgewiesenes Auslandsstudium.
Eine Studienbehinderung von jeweils drei Monaten

bewirkt dabei eine Verlängerung des Nachweiszeit-
raumes um ein Semester.

(6) Der Ablauf des Nachweiszeitraumes nach den
Abs. 3 und 4 wird gehemmt durch:

a) Zeiten des Mutterschutzes oder
b) Zeiten der Pflege und Erziehung eines eigenen

Kindes bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres.
(7) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein

angemessener Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ab-
legung der entsprechenden Abschlussprüfungen und
auf den Erwerb eines akademischen Grades. Im Übri-
gen sind für die Beurteilung, ob die Schul- oder Berufs-
ausbildung beendet ist, das gewählte Studien- oder Be-
rufsziel und die für das Erreichen des gewählten Zieles
geltenden Ausbildungsvorschriften maßgebend.

(8) Hat
a) das Kind eines verstorbenen Beamten, das das

27. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, nach § 6 Abs. 2
lit. a oder

b) eine andere Person für ein solches Kind nach § 2
Abs. 1 lit. b 
des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 24/2007,
Anspruch auf Familienbeihilfe, so gelten die Vorausset-
zungen nach Abs. 2 als erfüllt. Abs. 1 zweiter Satz wird
dadurch nicht berührt.

(9) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das
18. Lebensjahr vollendet hat, gebührt auf Antrag ein
monatlicher Waisenversorgungsgenuss, wenn es seit der
Vollendung des 18. Lebensjahres oder seit dem Ablauf
des im Abs. 2 genannten Zeitraumes infolge Krankheit
oder Gebrechens erwerbsunfähig ist.

(10) Der Waisenversorgungsgenuss nach den Abs. 2
und 9 ruht, wenn das Kind

a) Einkünfte bezieht, die zur Bestreitung des ange-
messenen Lebensunterhaltes ausreichen,

b) einem Stift oder Kloster angehört und das Stift
oder Kloster für den Lebensunterhalt des Kindes auf-
kommt,

c) verheiratet ist und die Einkünfte der Ehegatten zur
Bestreitung des angemessenen Lebensunterhaltes aus-
reichen.

(11) Einkünfte im Sinn des Abs. 10 sind die im § 2
des Einkommensteuergesetzes 1988 angeführten Ein-
künfte, soweit sie nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte
aus nichtselbstständiger Arbeit gelten jedoch auch

a) wiederkehrende Geldleistungen
1. aus der gesetzlichen Unfall- und Krankenversi-

cherung,
2. nach dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/

1947, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 169/
2006,

3. nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957,
BGBl. Nr. 152, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 169/2006,

4. nach dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/
1964, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 169/
2006,

5. nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977,
BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 131/2006,

6. nach dem Überbrückungshilfengesetz, BGBl.
Nr. 174/1963, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 142/2004, und gleichartigen landesgesetzlichen Vor-
schriften,

b) die Geldleistungen (abzüglich der Fahrtkosten-
vergütung) nach dem 2. Hauptstück und nach den §§ 45
Abs. 1 bis 4, 46 und 47 des Heeresgebührengesetzes
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2001, die Verpflegung und die Abfindung für die Ver-
pflegung, der Familienunterhalt, die Wohnkostenbei-
hilfe und die Entschädigung bei Übungen nach dem
Heeresgebührengesetz 2001,

c) die Geldleistungen nach § 4 des Auslandseinsatz-
gesetzes 2001, BGBl. I Nr. 55, zuletzt geändert durch
das Gesetz BGBl. I Nr. 116/2006,

d) die Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungs-
gesetz, BGBl. Nr. 31/1969, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 113/2006, und

e) die Barbezüge (abzüglich des Quartiergeldes, des
Kleidergeldes, des Ersatzes der Kosten für Wasch- und
Putzzeug sowie der Reisekostenvergütung), die Ver-
pflegung, der Familienunterhalt und die Wohnkosten-
beihilfe nach dem Zivildienstgesetz 1986, BGBl. Nr. 679,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 40/2006.

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge
außer Betracht, die ein Kind, das sich in Schulausbildung
befindet, aufgrund einer während der Schul-, Hoch-
schul- oder Universitätsferien ausgeübten Beschäfti-
gung bezieht.

(12) Werden Einkünfte für einen längeren Zeitraum
bezogen als für einen Monat, so sind sie verhältnismä-
ßig umzurechnen. Hierbei gelten Einkünfte, die für
einen nicht feststellbaren Zeitraum zufließen, als jähr-
liche Einkünfte des betreffenden Kalenderjahres.

§ 41
Ausmaß des Waisenversorgungsgenusses

(1) Der Waisenversorgungsgenuss beträgt für jede
Halbwaise 24 v. H. und für jede Vollwaise 36 v. H. des
Ruhegenusses, der dem Beamten

a) gebührte oder
b) im Fall des Todes im Dienststand gebühren würde,

wenn er an seinem Todestag in den Ruhestand versetzt
worden wäre.

(2) Die Eigenschaft eines Wahlkindes als Halb- oder
Vollwaise bestimmt sich nach dem bürgerlichen Recht.

(3) Ein Stiefkind ist Vollwaise, wenn beide Elternteile
aus der das Stiefverhältnis begründenden Ehe gestorben
sind; es ist Halbwaise, wenn nur einer dieser Elternteile
gestorben ist.

(4) Auf den Waisenversorgungsbezug eines Stiefkin-
des sind Unterhaltsleistungen anzurechnen, auf die das
Stiefkind gegenüber seinen leiblichen Eltern Anspruch
hat. Ein Verzicht des Stiefkindes auf Unterhaltsleistun-
gen ist dabei unbeachtlich. Erhält das Stiefkind statt lau-
fender Unterhaltsleistungen eine Kapitalabfindung, so
ist auf den monatlichen Waisenversorgungsbezug ein
Zwölftel des Betrages anzurechnen, der sich bei An-

nahme eines jährlichen Ertrages von 4 v. H. des Abfin-
dungskapitals ergeben würde. Geht das Abfindungs-
kapital ohne vorsätzliches Verschulden der Waise unter,
so entfällt die Anrechnung. Versorgungsleistungen, die
das Stiefkind nach seinen leiblichen Eltern erhält, sind
ebenfalls auf den Waisenversorgungsbezug anzurechnen.

5 .  U n t e r a b s c h n i t t
Gemeinsame Bestimmungen 

für Hinterbliebene

§ 42
Begünstigungen für den Fall 

des Todes des Beamten

(1) Ist ein Beamter, dessen ruhegenussfähige Ge-
samtdienstzeit noch nicht fünf Jahre beträgt, im Dienst-
stand an den Folgen eines Dienstunfalles oder an einer
Berufskrankheit gestorben, dann sind seine Hinterblie-
benen, wenn sie aus diesem Grund Anspruch auf die
Hinterbliebenenrente aus der Unfallfürsorge der Tiro-
ler Landesbeamten haben, so zu behandeln, als ob der
Beamte eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von
15 Jahren aufzuweisen hätte.

(2) Ist ein Beamter im Dienststand gestorben und
beträgt seine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit min-
destens fünf Jahre, dann sind seine Hinterbliebenen so
zu behandeln, als ob dem Beamten zu seiner ruhege-
nussfähigen Gesamtdienstzeit ein Zeitraum nach § 27
zugerechnet worden wäre.

§ 43
Verlust des Anspruches auf Versorgungsgenuss, 

Abfindung des überlebenden Ehegatten bei Wieder-
verehelichung, Wiederaufleben des Versorgungs-

genussanspruches des überlebenden Ehegatten

(1) Der Anspruch auf Versorgungsgenuss erlischt
durch:

a) Verzicht,
b) Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen

einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer
Handlungen zu einer Freiheitsstrafe, wenn

1. die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr oder
2. die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe

sechs Monate
übersteigt. Der Anspruch auf Versorgungsgenuss er-
lischt jedoch nicht, wenn diese Rechtsfolge der Verur-
teilung bedingt nachgesehen wird, es sei denn, dass die
Nachsicht widerrufen wird. 

(2) Der Anspruch des überlebenden Ehegatten und
des früheren Ehegatten erlischt weiters durch Vereheli-
chung.
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(3) Dem überlebenden Ehegatten des Beamten, der
sich wieder verehelicht hat, gebührt eine Abfindung in
der Höhe des Siebzigfachen des Witwen- und Witwer-
versorgungsbezuges, der ihm für den Monat, in dem die
neue Ehe geschlossen wurde, gebührte. Die Ergän-
zungszulage bleibt bei der Bemessung der Abfindung
außer Betracht.

(4) Wird die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten,
durch Scheidung oder durch Aufhebung aufgelöst oder
wird die neue Ehe für nichtig erklärt, so lebt bei Zu-
treffen der sonstigen Voraussetzungen der Versorgungs-
anspruch aus der früheren Ehe wieder auf, wenn

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder überwiegen-
den Verschulden der abfindungsberechtigten Person
geschieden oder aufgehoben worden ist oder

b) bei Nichtigerklärung der Ehe die abfindungsbe-
rechtigte Person als schuldlos anzusehen ist.

(5) Das Wiederaufleben des Versorgungsanspruches
tritt mit der Auflösung oder Nichtigerklärung der letz-
ten Ehe, frühestens jedoch fünf Jahre nach dem seiner-
zeitigen Erlöschen des Versorgungsanspruches ein.

(6) Auf den Witwen- und Witwerversorgungsbezug,
der wieder auflebt, sind

a) die Einkünfte im Sinn des § 40 Abs. 11 und 12 und
b) wiederkehrende Unterhaltsleistungen, die dem

überlebenden Ehegatten aufgrund der aufgelösten oder
für nichtig erklärten Ehe zufließen,
anzurechnen. Erhält der überlebende Ehegatte statt lau-
fender Unterhaltsleistungen eine Kapitalabfindung, so
ist auf den monatlichen Versorgungsbezug ein Zwölftel
des Betrages anzurechnen, der sich bei der Annahme
eines jährlichen Ertrages von 4 v. H. des Abfindungs-
kapitals ergeben würde. Geht das Abfindungskapital
ohne vorsätzliches Verschulden des überlebenden Ehe-
gatten unter, so entfällt die Anrechnung.

§ 44
Abfertigung des überlebenden 

Ehegatten und der Waise

(1) Dem überlebenden Ehegatten und der Waise ei-
nes im Dienststand verstorbenen Beamten gebührt eine
Abfertigung, wenn sie keinen Anspruch auf Versor-
gungsgenuss haben.

(2) Der überlebende Ehegatte hat keinen Anspruch
auf Abfertigung, wenn für ihn ein Anspruch auf Wit-
wen- oder Witwerversorgung aus einer früheren Ehe
wieder auflebt.

(3) Die Waise hat keinen Anspruch auf Abfertigung,
wenn sie am Sterbetag des Beamten bei der Bemessung

der Kinderzulage nicht zu berücksichtigen gewesen ist.
Dies gilt nicht für eine nachgeborene Waise.

(4) Die Bemessungsgrundlage der Abfertigung bildet
der Monatsbezug, der der besoldungsrechtlichen Stel-
lung entspricht, die der Beamte im Zeitpunkt seines
Todes erreicht hat.

(5) Die Abfertigung des überlebenden Ehegatten be-
trägt für jedes Jahr der ruhegenussfähigen Gesamt-
dienstzeit das Zweifache der Bemessungsgrundlage,
höchstens jedoch das Zwanzigfache. Bei einer ruhege-
nussfähigen Gesamtdienstzeit von weniger als einem
Jahr gebührt eine Abfertigung in der Höhe der Bemes-
sungsgrundlage.

(6) Die Abfertigung der Halbwaise beträgt 40 v. H.,
die Abfertigung der Vollwaise 60 v. H. der für den über-
lebenden Ehegatten vorgesehenen Abfertigung.

6 .  U n t e r a b s c h n i t t
Gemeinsame Bestimmungen für Beamte 

des Ruhestandes und Hinterbliebene

§ 45
Kinderzulage

(1) Dem Beamten, der Anspruch auf Ruhegenuss hat,
gebührt die Kinderzulage nach den für die Beamten des
Dienststandes geltenden Bestimmungen.

(2) Dem überlebenden Ehegatten, dessen Haushalt
ein Kind des Beamten angehört, das nach den für die
Beamten des Dienststandes geltenden Bestimmungen
bei der Bemessung der Kinderzulage zu berücksichtigen
gewesen wäre, gebührt zum Witwen- und Witwerver-
sorgungsgenuss die Kinderzulage, die dem Beamten ge-
bühren würde, wenn er nicht gestorben wäre. Dies gilt
nicht, wenn das Kind Anspruch auf Waisenversorgung
hat.

(3) Der Waise gebührt zum Waisenversorgungsge-
nuss eine Zulage im Ausmaß der für ein Kind vorgese-
henen Kinderzulage.

(4) Eine Zulage nach den Abs. 2 und 3 gebührt inso-
weit nicht, als der überlebende Ehegatte oder die Waise
eine Kinderzulage oder eine gleichartige Zulage von
einer anderen Stelle erhält.

§ 46
Kinderzurechnungsbetrag

(1) Dem Beamten gebührt zum Ruhegenuss für Zei-
ten, in denen er sein Kind tatsächlich und überwiegend
erzogen hat, ein Kinderzurechnungsbetrag, wenn und
soweit diese Zeiten nicht bereits

a) als ruhegenussfähige Landesdienstzeit berücksich-
tigt oder
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b) als ruhegenussfähige Vordienstzeit angerechnet
wurden.

(2) Als eigene Kinder im Sinn des Abs. 1 gelten:
a) Kinder im Sinn des § 17 Abs. 3 und
b) Pflegekinder, wenn die Übernahme in unentgelt-

liche Pflege nach dem 31. Dezember 1990 erfolgt ist.
(3) Für das Ausmaß des Kinderzurechnungsbetrages

sind nur Zeiten der Erziehung im Inland zu berück-
sichtigen, und zwar im Ausmaß von höchstens 48 Mo-
naten, gezählt ab der Geburt des Kindes. Im Fall einer
Mehrlingsgeburt verlängert sich dieser Zeitraum auf 60
Kalendermonate. Liegt die Geburt eines weiteren Kin-
des des Beamten, das dieser tatsächlich und überwiegend
erzieht, vor dem Ablauf dieses Zeitraumes, so endet die-
ser Zeitraum mit dem der Geburt vorangehenden Tag.
Endet die Erziehung des weiteren Kindes vor dem Tag,
an dem der ursprüngliche Zeitraum im Fall des Unter-
bleibens seines vorzeitigen Endens abgelaufen wäre, so
sind die folgenden Monate bis zu seinem Ablauf wieder
zu zählen. Einer Geburt sind die Annahme an Kindes
statt und die Übernahme eines Kindes in unentgeltliche
Pflege gleichzuhalten.

(4) Bemessungsgrundlage für Zeiten der Kinderer-
ziehung ist der Betrag von 53,72 v.H. des Gehaltes eines
Beamten der allgemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2
der Dienstklasse V. Pro Jahr der Zeiten der Kinderer-
ziehung beträgt der Kinderzurechnungsbetrag 1,78 v. H.
der Bemessungsgrundlage, pro Restmonat ein Zwölftel
hiervon.

(5) Der Kinderzurechnungsbetrag darf die Differenz
zwischen der Ruhegenussbemessungsgrundlage und
dem Ruhegenuss nicht übersteigen.

(6) Ein Anspruch auf Kinderzurechnungsbetrag für
ein und dasselbe Kind besteht in den jeweiligen Zeit-
räumen nur für den Beamten, der das Kind tatsächlich
und überwiegend erzogen hat. § 227a Abs. 5 und 6 ASVG
gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Bestand eines
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses der Pflicht-
versicherung in der Pensionsversicherung gleichkommt.

(7) Dem überlebenden Ehegatten gebührt ein Kin-
derzurechnungsbetrag in der Höhe des sich aus § 32
Abs. 2, § 33 Abs. 1 und § 34 Abs. 1 ergebenden Hun-
dertsatzes des Kinderzurechnungsbetrages, der dem
verstorbenen Beamten gebührte oder gebührt hätte,
wenn er im Fall seines Todes im Dienststand an seinem
Todestag in den Ruhestand versetzt worden wäre.

(8) Halbwaisen gebührt ein Kinderzurechnungsbe-
trag im Ausmaß von 24 v. H. und Vollwaisen ein Kin-
derzurechnungsbetrag im Ausmaß von 36 v. H. des Kin-

derzurechnungsbetrages, der dem verstorbenen Beam-
ten gebührte oder gebührt hätte, wenn er im Fall seines
Todes im Dienststand an seinem Todestag in den Ruhe-
stand versetzt worden wäre.

§ 47
Ergänzungszulage

(1) Einer Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenuss hat und deren monatliches Gesamtein-
kommen die Höhe des Mindestsatzes nach Abs. 5 nicht
erreicht, gebührt auf Antrag eine Ergänzungszulage in
der Höhe des Unterschiedes zwischen dem monatlichen
Gesamteinkommen und dem Mindestsatz. Das Erfor-
dernis der Antragstellung entfällt, wenn die Vorausset-
zungen für den Anspruch auf Ergänzungszulage schon
beim Anfall des Ruhe- oder Versorgungsgenusses erfüllt
sind.

(2) Das monatliche Gesamteinkommen besteht aus:
a) dem Ruhe- oder Versorgungsbezug mit Ausnahme

der Ergänzungszulage,
b) den anderen Einkünften im Sinn des § 40 Abs. 11

und 12 des Anspruchsberechtigten,
c) den Einkünften im Sinn des § 40 Abs. 11 und 12

der Personen, die bei der Berechnung des Mindestsat-
zes zu berücksichtigen sind, und

d) wiederkehrenden Unterhaltsleistungen, soweit
diese die Hälfte des jeweils in Betracht kommenden
Mindestsatzes übersteigen.

(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht-
selbstständiger Arbeit ist stets der im § 16 Abs. 3 des
Einkommensteuergesetzes 1988 für den vollen Kalen-
dermonat vorgesehene Pauschbetrag für Werbungsko-
sten abzusetzen.

(4) Für Zwecke der Ermittlung des monatlichen Ein-
kommens gelten nicht als Einkünfte: 

a) Sonderzahlungen, die neben den Ruhe- oder Ver-
sorgungsbezügen gebühren,

b) Grund- und Elternrenten nach dem Opferfürsorge-
gesetz und nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz
1957, ein Drittel der Beschädigten- und Witwenrenten
sowie die Elternrenten einschließlich einer allfälligen
Zusatzrente nach dem Heeresversorgungsgesetz,

c) Einkünfte eines Kindes des Anspruchsberechtig-
ten, das bei der Berechnung des Mindestsatzes zu be-
rücksichtigen ist, soweit sie im Kalendermonat den Be-
trag übersteigen, um den sich der Mindestsatz für das
Kind erhöht,

d) Einkünfte eines früheren Ehegatten des An-
spruchsberechtigten, der bei der Berechnung des Min-
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destsatzes zu berücksichtigen ist, soweit sie im Kalen-
dermonat den Betrag übersteigen, um den sich der Min-
destsatz für den früheren Ehegatten erhöht.

(5) Die Landesregierung hat durch Verordnung Min-
destsätze unter Bedachtnahme auf die für Bundesbeamte,
deren Angehörige und Hinterbliebene nach § 26 Abs. 5
des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 53/2007, erlasse-
nen Mindestsätze festzusetzen.

(6) Einem Beamten, der Anspruch auf Ruhegenuss
hat, gebührt die Ergänzungszulage nicht, wenn die Ein-
künfte im Sinn des § 40 Abs. 11 und 12 des Ehegatten
den für den Beamten maßgebenden Mindestsatz über-
steigen. Die Ergänzungszulage gebührt weiters nicht,
wenn der Beamte bei der Berechnung des Mindestsat-
zes beim Ehegatten zu berücksichtigen ist.

(7) Besteht neben dem Anspruch auf Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenuss noch ein Anspruch auf eine Pension aus
der gesetzlichen Pflichtversicherung, so gebührt die Er-
gänzungszulage nicht, wenn der Ruhe- oder Versor-
gungsbezug ohne Ergänzungszulage niedriger ist als die
Pension ohne Ausgleichszulage.

(8) Ist zur Entstehung des Anspruches auf Ergän-
zungszulage ein Antrag erforderlich, so gebührt die Er-
gänzungszulage von dem der Einbringung des Antrages
folgenden Monatsersten an. Wird der Antrag an einem
Monatsersten gestellt, so gebührt die Ergänzungszulage
von diesem Tag an. Die Folge der verspäteten Antrag-
stellung kann aus berücksichtigungswürdigen Gründen
nachgesehen werden.

§ 48
Befreiung von Verwaltungsabgaben

Für Amtshandlungen, die dem Nachweis von An-
spruchsvoraussetzungen nach diesem Gesetz dienen,
sind keine Landesverwaltungsabgaben zu entrichten.

§ 49
Sonderzahlung

(1) Neben dem Ruhe- oder Versorgungsbezug ge-
bührt für jedes Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung.

(2) Die Sonderzahlung beträgt 50 v. H. des Ruhe-
oder Versorgungsbezuges und der Zulage nach § 45, die
für den Monat der Fälligkeit gebühren. Besteht nicht für
das ganze Kalendervierteljahr, für das die Sonderzahlung
gebührt, Anspruch auf den vollen Ruhe- oder Versor-
gungsgenuss und die volle Zulage nach § 45, so gebührt
als Sonderzahlung nur der entsprechende Teil.

(3) Die Sonderzahlung für das erste Kalenderviertel-
jahr ist am 1. März, die Sonderzahlung für das zweite

Kalendervierteljahr am 1. Juni, die Sonderzahlung für
das dritte Kalendervierteljahr am 1. September und die
Sonderzahlung für das vierte Kalendervierteljahr am
1. Dezember fällig. Sie ist mit dem an diesem Tag fälli-
gen Ruhe- oder Versorgungsbezug auszuzahlen.

(4) Erlischt der Anspruch auf Ruhe- oder Versor-
gungsgenuss vor dem Ablauf des Kalendervierteljahres,
so wird die Sonderzahlung sofort fällig.

§ 50
Vorschuss, Geldaushilfe

(1) Einer Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenuss hat, kann auf Antrag ein Vorschuss bis
höchstens 7.300,– Euro gewährt werden, wenn sie

a) unverschuldet in Not geraten ist oder 
b) sonst berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.
Die Gewährung des Vorschusses kann von Sicher-

stellungen abhängig gemacht werden.
(2) Der Vorschuss ist durch Abzug von den gebüh-

renden Ruhe- oder Versorgungsbezügen längstens bin-
nen 60 Monaten hereinzubringen. Bei der Festsetzung
der Abzugsraten sind die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Vorschussempfängers zu berücksichtigen. Erlischt
der Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuss vor
der Tilgung des Vorschusses, so sind zur Rückzahlung
zunächst die dem Vorschussempfänger selbst zustehen-
den Geldleistungen heranzuziehen.

(3) Einer Person, die Anspruch auf Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenuss hat, kann auch eine Geldaushilfe ge-
währt werden, wenn sie

a) unverschuldet in Not geraten ist oder 
b) sonst berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.

§ 51
Sachleistungen

Die für Beamte des Dienststandes geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen über Sachleistungen sind auf
Beamte des Ruhestandes und auf Hinterbliebene sinn-
gemäß anzuwenden.

§ 52
Kaufkraftausgleichszulage, 

Folgekostenzuschuss aufgrund 
einer früheren Auslandsverwendung

(1) Dem Beamten des Ruhestandes und seinen
Hinterbliebenen gebührt eine Kaufkraftausgleichszu-
lage nach § 21 Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956, wenn

a) sie im Ausland wohnen,
b) es dem Beamten oder seinen Hinterbliebenen aus

wirtschaftlichen oder familiären Gründen nicht zumut-
bar ist, diesen Wohnsitz aufzugeben, und
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c) der Beamte unmittelbar vor seinem Ausscheiden
aus dem Dienststand Anspruch auf die Kaufkraftaus-
gleichszulage gehabt hat.

(2) Der Folgekostenzuschuss nach § 21 Abs. 11 des
Gehaltsgesetzes 1956 gebührt auf Antrag auch dem Be-
amten des Ruhestandes und seinen Hinterbliebenen.

§ 53
Beschränkung der Wirksamkeit 

des Verzichtes und der Abtretung

(1) Der Verzicht auf die Anwartschaft auf Pensions-
versorgung oder auf den Anspruch auf Ruhe- oder Ver-
sorgungsgenuss ist nur wirksam, wenn er schriftlich er-
klärt worden ist. Sind Personen vorhanden, für die der
Beamte die Anwartschaft auf Pensionsversorgung er-
worben hat, so ist es zur Wirksamkeit des Verzichtes
weiters erforderlich, dass diese Personen über die
Rechtsfolgen des Verzichtes schriftlich belehrt worden
sind und nach der Belehrung schriftlich erklärt haben,
dass sie mit dem Verzicht einverstanden sind. Die Echt-
heit der Unterschrift auf der Erklärung muss gerichtlich
oder notariell beglaubigt sein. Die Wirksamkeit des Ver-
zichtes ist in jedem Fall von der Annahme durch die
Dienstbehörde abhängig.

(2) Die Abtretung von Geldleistungen nach diesem
Abschnitt bedarf der Zustimmung der Dienstbehörde.

§ 54
Fälligkeit und Auszahlungstag der monatlich

wiederkehrenden Geldleistungen

(1) Maßgebend für den einzelnen Anspruch auf mo-
natlich wiederkehrende Geldleistungen sind die Ver-
hältnisse am Fälligkeitstag.

(2) Die monatlich wiederkehrenden Geldleistungen
sind unteilbar und jeweils am Monatsersten im Voraus
fällig.

(3) Ist der Fälligkeitstag ein Samstag, ein Sonntag oder
ein gesetzlicher Feiertag, so ist die monatlich wieder-
kehrende Geldleistung am vorhergehenden Werktag aus-
zuzahlen. Darüber hinaus ist die vorzeitige Auszahlung
nur zulässig, wenn dies notwendig ist, um verspätete
Auszahlungen zu vermeiden.

§ 55
Auszahlung der Geldleistungen

(1) Der Anspruchsberechtigte bzw. sein gesetzlicher
Vertreter hat dafür zu sorgen, dass die nach diesem Ab-
schnitt gebührenden Geldleistungen bargeldlos auf ein
Konto, das die Erfordernisse nach Abs. 2 erfüllt, bei
einem Kreditinstitut im Gebiet der Europäischen Union
überwiesen werden können.

(2) Die Überweisung von Geldleistungen ist nur zu-
lässig, wenn der Anspruchsberechtigte bzw. sein ge-
setzlicher Vertreter über das Konto, auf das die Geld-
leistungen überwiesen werden sollen, verfügungsbe-
rechtigt ist. Weiters muss sich das Kreditinstitut ver-
pflichten, wiederkehrende Geldleistungen, die infolge
des Todes des Anspruchsberechtigten zu Unrecht auf
dessen Konto überwiesen worden sind, dem Land zu
ersetzen. Im Fall der Überweisung auf ein Konto eines
inländischen Kreditinstitutes hat die Ersatzpflicht zu-
mindest die im Folgemonat des Todes überwiesenen
Geldleistungen zu umfassen.

(3) Sind für das Konto, auf das die Geldleistungen
überwiesen werden sollen, weitere Personen zeich-
nungsberechtigt, so ist die Überweisung von wieder-
kehrenden Geldleistungen auf dieses Konto nur zu-
lässig, wenn sich sämtliche weiteren zeichnungsberech-
tigten Personen schriftlich verpflichten, dem Land jene
Geldleistungen zu ersetzen, die infolge des Todes des
Anspruchsberechtigten zu Unrecht auf dieses Konto
überwiesen worden sind.

(4) Die Überweisung auf ein Konto eines auslän-
dischen Kreditinstitutes ist nur zulässig, wenn der
Anspruchsberechtigte bzw. sein gesetzlicher Vertreter
über das Konto, auf das die Geldleistungen überwiesen
werden sollen, allein verfügungsberechtigt ist.

(5) Die Überweisung hat so zu erfolgen, dass die nach
diesem Abschnitt gebührenden Geldleistungen spä-
testens an den im § 54 Abs. 2 und 3 angeführten Fällig-
keitstagen am Konto zur Verfügung stehen. Geld-
leistungen, die auf ein Konto bei einem ausländischen
Kreditinstitut zu überweisen sind, sind gleichzeitig mit
den für das Inland vorgesehenen Geldleistungen an-
zuweisen. Eine allfällige verspätete Auszahlung geht
zulasten des Empfängers.

(6) Der Anspruchsberechtigte hat auf Verlangen der
Dienstbehörde binnen einer von dieser festzusetzenden
angemessenen Frist eine amtliche Lebensbestätigung
vorzulegen. Wird die amtliche Lebensbestätigung nicht
rechtzeitig vorgelegt, so ist bis zu ihrem Einlangen die
Auszahlung der Geldleistungen auszusetzen.

§ 56
Ärztliche Untersuchung

(1) Soweit die Beurteilung eines Rechtsbegriffes von
der Beantwortung von Fragen abhängt, die in das Ge-
biet des ärztlichen Fachwissens fallen, hat die Dienst-
behörde durch ärztliche Sachverständige Beweis zu er-
heben. Wenn es zur zuverlässigen Beurteilung erforder-
lich ist, sind Fachärzte heranzuziehen. 
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(2) Der notwendige Mehraufwand im Zusammen-
hang mit der Vorladung zur ärztlichen Untersuchung
oder zur Auskunftserteilung ist dem Betroffenen zu
ersetzen.

(3) Leistet der zu Untersuchende ohne triftigen
Grund der Aufforderung zum Erscheinen zu einer ärztlichen
Untersuchung keine Folge oder lehnt er es ab, die zur
Durchführung des Verfahrens unerlässlichen Angaben
zu machen, so sind die vom Ergebnis der Untersuchung
abhängigen Begünstigungen so lange zu verweigern, bis
er der Aufforderung nachkommt. Eine Verweigerung ist
nur zulässig, wenn der zu Untersuchende auf die Folgen
seines Verhaltens nachweislich aufmerksam gemacht
wurde. Eine Nachzahlung für die Zeit der Verweigerung
hat nicht zu erfolgen.

§ 57
Meldepflicht

(1) Der Anspruchsberechtigte hat jede ihm bekannte
Veränderung in den Voraussetzungen, die den Verlust
oder die Minderung seines Anspruches oder das Ruhen
der Leistung zur Folge hat, binnen einem Monat der
Dienstbehörde zu melden.

(2) Der Empfänger einer Ergänzungszulage hat
innerhalb der Frist nach Abs. 1 jede Änderung seines
Gesamteinkommens der Dienstbehörde zu melden.

(3) Die Pflicht zur Meldung des Einkommens nach
§ 35 bleibt unberührt.

§ 58
Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen

(1) Zu Unrecht empfangene Leistungen (Überge-
nüsse) sind dem Land zu ersetzen, soweit sie nicht im
guten Glauben empfangen worden sind.

(2) Die rückforderbaren Leistungen sind durch
Abzug von den nach diesem Abschnitt gebührenden
Leistungen hereinzubringen. Hierbei ist auf die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen billige
Rücksicht zu nehmen. Ist die Hereinbringung durch
Abzug nicht möglich, so ist der Ersatzpflichtige oder
sein gesetzlicher Vertreter zum Ersatz zu verhalten.
Leistet der Ersatzpflichtige oder sein gesetzlicher Ver-
treter nicht Ersatz, so sind die rückforderbaren Leis-
tungen mit Bescheid festzustellen und nach dem Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 53,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 137/2001,
hereinzubringen.

(3) Auf Verlangen des Betroffenen oder seines ge-
setzlichen Vertreters ist die Verpflichtung zum Ersatz
jedenfalls mit Bescheid festzustellen.

(4) Die Rückzahlung kann aus berücksichtigungs-
würdigen Gründen gestundet werden. Von der Herein-

bringung rückforderbarer Leistungen kann Abstand
genommen werden, wenn die Hereinbringung eine
besondere Härte bedeuten würde oder wenn das Ver-
fahren zur Hereinbringung mit Kosten und Weiterun-
gen verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zum
Rückforderungsbetrag stehen.

(5) Gegen die Rückforderung von Leistungen, die für
nach dem Zeitpunkt des Todes des Beamten liegende
Zeiträume ausgezahlt worden sind, kann Empfang im
guten Glauben nicht eingewendet werden.

§ 59
Verjährung

(1) Der Anspruch auf rückständige Leistungen und
das Recht auf Rückforderung zu Unrecht entrichteter
Leistungen verjähren drei Jahre nach ihrer Entstehung.

(2) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, kann
nicht zurückgefordert werden.

(3) Für die Hemmung und die Unterbrechung der
Verjährung gelten die Bestimmungen des bürgerlichen
Rechts mit der Maßgabe, dass die Geltendmachung
eines Anspruches im Verwaltungsverfahren einer Klage
gleichzuhalten ist.

§ 60
Auswirkungen künftiger Änderungen,

Anpassung wiederkehrender Leistungen,
Mindervalorisierung

(1) Künftige Änderungen dieses Abschnittes gelten,
soweit in den Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist,
auch für Personen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens dieser Änderungen bereits Anspruch auf Leistun-
gen nach diesem Gesetz haben.

(2) Wird durch Landesgesetz die Höhe des Gehaltes
der Beamten des Dienststandes geändert, so ändert sich
die Höhe des nach diesem Abschnitt gebührenden
Ruhe- oder Versorgungsbezuges mit Ausnahme der
Ergänzungszulage mit derselben Wirksamkeit im selben
Ausmaß, wenn auf diesen bereits

a) vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein
Anspruch bestanden hat oder

b) dieser von einem Ruhegenuss abgeleitet wird, auf
den vor dem 1. Jänner des betreffenden Jahres ein
Anspruch bestanden hat.

Soweit der Ruhe- oder Versorgungsbezug den Betrag
von 183,7 v. H. des Gehaltes eines Beamten der allgemei-
nen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V
überschreitet, ändert sich die Höhe des diesen Betrag
überschreitenden Teiles lediglich im halben Ausmaß
(Mindervalorisierung).
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(3) Abs. 2 gilt auch für den Versorgungsbezug des
früheren Ehegatten, der nach § 38 Abs. 5 begrenzt
wurde.

§ 61
Besonderer Sterbekostenbeitrag

(1) Den Hinterbliebenen eines verstorbenen Beam-
ten kann auf Antrag ein besonderer Sterbekostenbeitrag
gewährt werden,

a) soweit die Kosten der Bestattung des verstorbenen
Beamten ganz oder teilweise aus eigenen Mitteln des
bzw. der betroffenen Hinterbliebenen getragen wurden
und die dadurch verursachten Auslagen im Nachlass des
Verstorbenen keine volle Deckung finden, oder

b) wenn diese aufgrund des Todes des Beamten in Not
geraten sind.

Mehreren Hinterbliebenen gebührt der besondere
Sterbekostenbeitrag zur ungeteilten Hand.

(2) Der besondere Sterbekostenbeitrag darf 150 v. H.
des Gehaltes eines Beamten der allgemeinen Verwaltung
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nicht übersteigen.

7 .  U n t e r a b s c h n i t t
Versorgung bei Abgängigkeit

§ 62
Versorgungsgeld für die Angehörigen 

eines Beamten des Dienststandes

(1) Ist ein Beamter des Dienststandes abgängig
geworden, so ruhen bis zu seiner Rückkehr die Bezüge.

(2) Solange die Bezüge nach Abs. 1 ruhen, gebührt den
Angehörigen des Beamten ein monatliches Versorgungs-
geld in der Höhe des Versorgungsbezuges, der ihnen ge-
bühren würde, wenn der Beamte im Zeitpunkt des Ab-
gängigwerdens gestorben wäre. Das Erfordernis einer
ruhegenussfähigen Gesamtdienstzeit von mindestens
fünf Jahren entfällt. Die Einschränkung nach § 31 Abs. 2
gilt nicht. Für die Sonderzahlung gilt § 49 sinngemäß.

(3) Angehörige, die ein vorsätzliches Verschulden
daran trifft, dass der Beamte abgängig geworden ist oder
dass er nicht zurückkehrt, haben keinen Anspruch auf
Versorgungsgeld.

(4) Das dem Ehegatten und den Kindern gebührende
Versorgungsgeld ist für die ersten sechs Monate der Ab-
gängigkeit des Beamten im gleichen Verhältnis so zu
erhöhen, dass es zusammen mit dem Versorgungsgeld
des früheren Ehegatten den Monatsbezug erreicht, der
der besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten im
Zeitpunkt des Abgängigwerdens entspricht.

(5) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass die
Abgängigkeit des Beamten auf einen Dienstunfall oder

auf andere mit der ordnungsgemäßen Ausübung des
Dienstes zusammenhängende Umstände zurückzufüh-
ren ist, so kann das Versorgungsgeld für weitere sechs
Monate nach Abs. 4 erhöht werden.

(6) Dem früheren Ehegatten gebührt das Versor-
gungsgeld nur auf Antrag. Es fällt, wenn der Antrag
binnen drei Monaten nach dem Abgängigwerden des
Beamten gestellt wird, mit dem auf den Tag des Abgän-
gigwerdens folgenden Monatsersten an. In allen übrigen
Fällen gebührt das Versorgungsgeld von dem der Ein-
bringung des Antrages folgenden Monatsersten an.
Wird der Antrag an einem Monatsersten gestellt, so
gebührt das Versorgungsgeld von diesem Tag an.

(7) Hat ein Beamter, dessen Bezüge nach Abs. 1
ruhen, keine anspruchsberechtigten Angehörigen, so
kann ihm zu Handen eines zu bestellenden Abwesen-
heitskurators längstens auf die Dauer von drei Jahren
zur Bestreitung gesetzlicher oder vertraglicher Ver-
pflichtungen ein monatliches Versorgungsgeld gewährt
werden. Das Versorgungsgeld darf die Hälfte des Ruhe-
bezuges, der dem Beamten gebühren würde, wenn er im
Zeitpunkt des Abgängigwerdens in den Ruhestand ver-
setzt worden wäre, nicht übersteigen. Abs. 2 zweiter
Satz ist anzuwenden. Zu diesem Versorgungsgeld ge-
bührt keine Sonderzahlung.

(8) Dem zurückgekehrten Beamten gebührt für die
Zeit bis zu seiner Rückkehr der Unterschiedsbetrag
zwischen dem nach diesem Gesetz geleisteten Versor-
gungsgeld und dem Ruhebezug, der ihm gebührt hätte,
wenn er im Zeitpunkt des Abgängigwerdens in den
Ruhestand versetzt worden wäre. Die Sonderzahlungen
sind bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages zu
berücksichtigen. Der Unterschiedsbetrag gebührt inso-
weit nicht, als der Beamte eigenmächtig und ungerecht-
fertigt dem Dienst ferngeblieben ist.

(9) Im Fall des Todes des Beamten ist das nach diesem
Gesetz geleistete Versorgungsgeld auf den für denselben
Zeitraum gebührenden Versorgungsbezug anzurech-
nen. Die Sonderzahlungen sind bei der Anrechnung zu
berücksichtigen.

(10) Die Abs. 1 bis 9 gelten sinngemäß für den Fall,
dass ein Beamter des Dienststandes sich im Gewahrsam
einer ausländischen Macht befindet.

(11) Die §§ 50 bis 60 gelten sinngemäß.

§ 63
Versorgungsgeld für die Angehörigen 

eines Beamten des Ruhestandes

(1) Im Fall der Abgängigkeit eines Beamten des
Ruhestandes gilt § 62 Abs. 1, 2 erster, dritter und vier-
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ter Satz, 3, 6, 7, 9 und 11 sinngemäß. Die Einschränkung
nach § 31 Abs. 3 gilt nicht.

(2) Abs. 1 gilt auch für den Fall, dass der Beamte des
Ruhestandes sich im Gewahrsam einer ausländischen
Macht befindet.

(3) Dem zurückgekehrten Beamten gebührt für die
Zeit bis zu seiner Rückkehr der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem nach diesem Gesetz geleisteten Versor-
gungsgeld und dem Ruhebezug. Die Sonderzahlungen
sind bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages zu
berücksichtigen.

§ 64
Versorgung der Halbwaise bei 

Abgängigkeit des überlebenden Ehegatten

Auf die Dauer der Abgängigkeit des überlebenden
Ehegatten eines Beamten ist die von ihm hinterlassene
Halbwaise wie eine Vollwaise zu behandeln.

8 .  U n t e r a b s c h n i t t
Unterhaltsbezug

§ 65
Unterhaltsbezug

Der Unterhaltsbeitrag und die übrigen nach diesem
Gesetz gebührenden wiederkehrenden Geldleistungen
(Kinderzurechnungsbetrag, Ergänzungszulage, Kauf-
kraftausgleichszulage, Folgekostenzuschuss, Nebenge-
bührenzulage) mit Ausnahme der Kinderzulage bzw. der
Zulage nach § 45 Abs. 3 bilden zusammen den Unter-
haltsbezug.

§ 66
Unterhaltsbeitrag für die Angehörigen und 
Hinterbliebenen eines entlassenen Beamten

(1) Dem Angehörigen eines aus dem Dienststand
entlassenen Beamten kann auf Antrag ein monatlicher
Unterhaltsbeitrag gewährt werden, wenn der Angehö-
rige nicht über ein zur Bestreitung des notwendigen
Lebensunterhaltes ausreichendes Einkommen verfügt
und Anspruch auf Versorgungsgenuss hätte, wenn der
Beamte im Zeitpunkt der Entlassung gestorben wäre.
Der Unterhaltsbeitrag kann auch befristet gewährt wer-
den. Er ist zu entziehen, wenn eine Voraussetzung für
seine Gewährung weggefallen ist. Der Entlassung aus
dem Dienststand ist der Amtsverlust nach § 27 Abs. 1
des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 56/2006, gleich-
zuhalten, wenn dadurch das Dienstverhältnis eines
Beamten des Dienststandes aufgelöst worden ist.

(2) Der Unterhaltsbeitrag darf den Versorgungsge-
nuss nicht übersteigen, auf den der Angehörige An-

spruch hätte, wenn der Beamte im Zeitpunkt der Ent-
lassung gestorben wäre. Im Fall einer Verurteilung des
Angehörigen, die das Erlöschen des Anspruches auf Ver-
sorgungsgenuss bewirken würde, vermindert sich der
Höchstbetrag des Unterhaltsbeitrages bis zum Ablauf
des Monats, in dem die Verurteilung getilgt wird, um
25 v. H.

(3) Für die Hinterbliebenen eines aus dem Dienst-
stand entlassenen Beamten gelten die Abs. 1 und 2 sinn-
gemäß.

§ 67
Unterhaltsbeitrag für ehemalige 

Beamte des Ruhestandes

Dem ehemaligen Beamten des Ruhestandes, dessen
Anspruch auf Ruhegenuss infolge gerichtlicher oder dis-
ziplinärer Verurteilung erloschen ist, gebührt ein mo-
natlicher Unterhaltsbeitrag in der Höhe von 75 v. H. des
Ruhegenusses, auf den der ehemalige Beamte Anspruch
hätte, wenn er nicht verurteilt worden wäre.

§ 68
Unterhaltsbeitrag 

für die Hinterbliebenen eines 
ehemaligen Beamten des Ruhestandes

(1) Dem Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten
des Ruhestandes, der am Sterbetag Anspruch auf Unter-
haltsbeitrag gehabt hat, gebührt ein monatlicher Unter-
haltsbeitrag in der Höhe des Versorgungsgenusses, auf
den der Hinterbliebene Anspruch hätte, wenn der ehe-
malige Beamte nicht verurteilt worden wäre. Im Fall
einer gerichtlichen Verurteilung des Hinterbliebenen,
die das Erlöschen des Anspruches auf Versorgungsge-
nuss bewirken würde, vermindert sich der Unterhalts-
beitrag um 25 v. H.

(2) Dem Hinterbliebenen, dessen Anspruch auf
Versorgungsgenuss infolge gerichtlicher Verurteilung
erloschen ist, gebührt ein monatlicher Unterhaltsbei-
trag in der Höhe von 75 v. H. des Versorgungsgenusses,
auf den er Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt wor-
den wäre.

(3) Dem früheren Ehegatten gebührt der Unter-
haltsbeitrag nur auf Antrag. Er fällt, wenn der Antrag
binnen drei Monaten nach dem Tod des Beamten gestellt
wird, mit dem auf den Sterbetag folgenden Monatsers-
ten an. In allen übrigen Fällen gebührt der Unterhalts-
beitrag von dem der Einbringung des Antrages folgen-
den Monatsersten an. Wird der Antrag an einem Mo-
natsersten gestellt, so gebührt der Unterhaltsbeitrag von
diesem Tag an.
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§ 69
Gemeinsame Bestimmungen 

für Empfänger von Unterhaltsbeiträgen

(1) Für Empfänger von Unterhaltsbeiträgen gelten
die §§ 45 bis 60 sinngemäß.

(2) Der Unterhaltsbeitrag ruht auf die Dauer des
Vollzuges einer Freiheitsstrafe, die wegen einer oder
mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlun-
gen verhängt wurde, oder auf die Dauer der zugleich mit
einer solchen Freiheitsstrafe angeordneten, mit Frei-
heitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme.
In dem Zeitraum, in dem der Unterhaltsbeitrag eines
ehemaligen Beamten des Ruhestandes ruht, ist der An-
gehörige dieses ehemaligen Beamten wie ein Hinter-
bliebener zu behandeln.

9 .  U n t e r a b s c h n i t t
Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten,
Anrechnung im Ruhestand verbrachter Zeiten

§ 70
Anrechenbare Ruhegenussvordienstzeiten

(1) Ruhegenussvordienstzeiten sind die in den Abs. 2,
3 und 4 genannten Zeiten, soweit sie vor dem Tag lie-
gen, von dem an die ruhegenussfähige Landesdienstzeit
beginnt. Sie werden durch Anrechnung ruhegenuss-
fähige Zeiten.

(2) Folgende Ruhegenussvordienstzeiten sind anzu-
rechnen:

a) die in einem Dienst-, Ausbildungs- oder sonstigem
Arbeitsverhältnis bei einem inländischen öffentlich-
rechtlichen Dienstgeber zurückgelegte Zeit,

b) die im Lehrberuf an einer inländischen öffentlichen
Schule oder an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausge-
statteten inländischen Privatschule zurückgelegte Zeit,

c) die im Seelsorgedienst einer gesetzlich anerkann-
ten Kirche oder Religionsgemeinschaft im Inland zu-
rückgelegte Zeit,

d) die Zeit der Erfüllung einer inländischen Arbeits-,
Zivil- oder Wehrdienstpflicht einschließlich der Zeit der
Kriegsgefangenschaft und der für die Heimkehr aus der
Kriegsgefangenschaft erforderlichen Zeit sowie die Zeit
des Ausbildungsdienstes nach dem Wehrgesetz 1990,
BGBl. Nr. 305, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 122/2001, bzw. nach dem Wehrgesetz 2001,
BGBl. I Nr. 146, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 116/2006,

e) die Zeit eines dem Wehrdienst ähnlichen inländi-
schen Not- oder Luftschutzdienstes,

f) die Zeit einer unverschuldeten Zivilinternierung
aus Anlass eines Krieges,

g) die Zeit, die dem Beamten in einem anderen
Dienstverhältnis nach dem Beamten-Überleitungsge-
setz für die Bemessung des Ruhegenusses oder für die
Bemessung der Abfertigung angerechnet worden ist,

h) die Zeit eines abgeschlossenen inländischen oder
einem solchen gleichzuhaltenden Studiums an einer
öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatte-
ten mittleren Schule, höheren Schule, Akademie oder
verwandten Lehranstalt, soweit die gesetzliche Min-
destdauer des Studiums nicht überschritten worden ist,

i) die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer
Universität, Hochschule oder an einer staatlichen Kunst-
akademie, das für den Beamten Anstellungs- oder Defi-
nitivstellungserfordernis gewesen ist, bis zum Höchst-
ausmaß von fünf Jahren für jedes Studium. Zum Studium
zählt auch die für die Ablegung der Abschlussprüfungen
oder für die Erwerbung eines akademischen Grades er-
forderliche Vorbereitungszeit bis zum Höchstausmaß
von einem halben Jahr,

j) die Zeit eines mindestens zwei Jahre dauernden ab-
geschlossenen inländischen oder einem solchen gleich-
zuhaltenden Studiums an einer Universität, Hochschule
oder an einer staatlichen Kunstakademie, das für den
Beamten nicht Anstellungs- oder Definitivstellungser-
fordernis gewesen ist, bis zum Höchstausmaß von fünf
Jahren,

k) die in einem Berufsausbildungsverhältnis zurück-
gelegte Zeit, sofern die Berufsausbildung Voraussetzung
für die Anstellung des Beamten gewesen ist oder die
Berufsausbildung bei einem inländischen öffentlich-
rechtlichen Dienstgeber zurückgelegt worden ist,

l) die Zeit einer die Pflichtversicherung in der Pen-
sionsversicherung nach dem ASVG begründenden Be-
schäftigung,

m) die Zeit eines Dienstverhältnisses bei den Euro-
päischen Gemeinschaften,

n) die Zeit eines Karenzurlaubes bzw. einer Karenz
nach dem Tiroler Mutterschutzgesetz 2005, dem Tiro-
ler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005 oder anderen
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften, so-
weit diese nicht nach anderen Bestimmungen dieses
Absatzes anzurechnen ist.

(3) Folgende Ruhegenussvordienstzeiten können an-
gerechnet werden:

a) die Zeit selbstständiger Erwerbstätigkeit,
b) die im Ausland im öffentlichen oder privaten

Dienst oder in einem Berufsausbildungsverhältnis zu-
rückgelegte Zeit,

c) die Zeit einer behördlichen Beschränkung der Frei-
heit oder der Erwerbstätigkeit, es sei denn, dass die
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Beschränkung wegen eines Verhaltens erfolgt ist, das
nach österreichischem Recht strafbar ist.

(4) Es können auch andere als die in den Abs. 2 und 3
genannten Zeiten, die vor dem Beginn der ruhegenuss-
fähigen Landesdienstzeit liegen und für die dienstliche
Verwendung des Beamten von wesentlicher Bedeutung
sind, als Ruhegenussvordienstzeiten angerechnet werden.

(5) Die mehrfache Anrechnung ein und desselben
Zeitraumes als Ruhegenussvordienstzeit ist unzulässig.

(6) Die Dienstbehörde hat die Ruhegenussvor-
dienstzeiten im unmittelbaren zeitlichen Zusammen-
hang mit der Ernennung des Beamten anzurechnen.

§ 71
Ausschluss der Anrechnung, Verzicht

(1) Die Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten
ist ausgeschlossen, wenn der Beamte auf die Anwart-
schaft auf Pensionsversorgung verzichtet hat.

(2) Von der Anrechnung sind folgende Ruhegenuss-
vordienstzeiten ausgeschlossen:

a) die Zeit, die der Beamte vor der Vollendung des
18. Lebensjahres zurückgelegt hat; dies gilt nicht für
Zeiten, die nach § 70 Abs. 2 lit. a, d, k und l anzurech-
nen sind, wenn für solche Zeiten ein Überweisungsbe-
trag nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif-
ten zu leisten ist,

b) die Zeit, für die der Beamte aufgrund eines Dienst-
verhältnisses eine Anwartschaft oder einen Anspruch
auf wiederkehrende Leistungen aus Mitteln eines öf-
fentlich-rechtlichen Dienstgebers erworben hat, sofern
die sich daraus ergebenden Bezüge nicht dem Land ab-
getreten worden sind. Die Abtretung wird rechtsun-
wirksam, wenn der Beamte aus dem Dienststand aus-
scheidet, ohne dass ein Anspruch auf Pensionsversor-
gung entstanden ist.

(3) Der Beamte kann die Anrechnung von Ruhege-
nussvordienstzeiten in jenen Fällen, in denen er einen
besonderen Pensionsbeitrag zu entrichten hätte, durch
schriftliche Erklärung ganz oder teilweise ausschließen.
Dasselbe können seine Hinterbliebenen, wenn er vor der
Anrechnung der Ruhegenussvordienstzeiten gestorben
ist.

(4) Auf das aus dem Anrechnungsbescheid erwach-
sende Recht kann nicht verzichtet werden.

(5) Abs. 2 lit. a zweiter Teilsatz gilt nur für Beamte,
die nicht unter die Übergangsbestimmung nach Art. II
Abs. 7 der 25. Landesbeamtengesetz-Novelle, LGBl.
Nr. 80/1995, in der jeweils geltenden Fassung fallen. Ist
für solche Zeiten nur deshalb kein Überweisungsbetrag
zu leisten, weil dem Beamten die Beiträge nach § 308

Abs. 3 ASVG, nach § 172 Abs. 3 GSVG oder nach § 164
Abs. 3 BSVG, jeweils in der bis zum 30. Juni 1996 gel-
tenden Fassung, erstattet worden sind, so sind diese
Zeiten dennoch als Ruhegenussvordienstzeiten anzu-
rechnen. In diesen Fällen ist anstelle eines besonderen
Pensionsbeitrages der auf die betreffenden Zeiten ent-
fallende Erstattungsbetrag an das Land zu leisten.

(6) Zeiten nach § 70 Abs. 2 lit. d sind abweichend vom
Abs. 2 lit. a auch dann anzurechnen, wenn für diese Zei-
ten kein Überweisungsbetrag zu leisten ist.

(7) Auf Antrag des Beamten des Dienststandes sind
Ruhegenussvordienstzeiten, die der Beamte nach Abs. 3
von der Anrechnung ausgeschlossen hat, nachträglich
anzurechnen.

§ 72
Wirksamkeit der Anrechnung

Die Anrechnung von Ruhegenussvordienstzeiten
wird spätestens mit dem Tag des Ausscheidens aus dem
Dienststand oder des Abgängigwerdens des Beamten
wirksam.

§ 73
Besonderer Pensionsbeitrag

(1) Soweit das Land für die angerechneten Ruhe-
genussvordienstzeiten keinen Überweisungsbetrag nach
den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften erhält,
hat der Beamte einen besonderen Pensionsbeitrag zu leis-
ten. Stirbt der Beamte, so geht diese Verpflichtung auf
seine Hinterbliebenen über. Wenn der Beamte abgängig
wird, fällt diese Verpflichtung so lange auf seine Ange-
hörigen, als sie Anspruch auf Versorgungsgeld haben.

(2) Ein besonderer Pensionsbeitrag ist nicht zu ent-
richten,

a) soweit es sich um die Anrechnung von Ruhege-
nussvordienstzeiten nach § 70 Abs. 2 lit. g handelt,

b) soweit als Ruhegenussvordienstzeit die Zeit der
Erfüllung einer inländischen Zivil- oder Wehrdienst-
pflicht oder die Zeit der Leistung des Ausbildungsdiens-
tes oder die Zeit eines Karenzurlaubes bzw. einer Ka-
renz nach dem Tiroler Mutterschutzgesetz 2005, dem
Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005 oder anderen
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften ange-
rechnet worden ist,

c) soweit der Beamte für die angerechnete Ruhege-
nussvordienstzeit bereits in einem Dienstverhältnis zu
einer inländischen Gebietskörperschaft oder zu einem
inländischen Gemeindeverband besondere Pensionsbei-
träge entrichtet hat und diese ihm nicht erstattet wor-
den sind,

d) soweit dem Beamten, seinen Hinterbliebenen oder
Angehörigen für die angerechnete Ruhegenussvor-
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dienstzeit eine Anwartschaft oder ein Anspruch auf
wiederkehrende Leistungen aus Mitteln eines öffentlich-
rechtlichen Dienstgebers zugestanden ist und die aus
dieser Anwartschaft oder aus diesem Anspruch sich er-
gebenden Leistungen dem Land abgetreten worden sind.

(3) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pen-
sionsbeitrages bildet der um ein Sechstel erhöhte Mo-
natsbezug mit Ausnahme der Kinderzulage, der dem
Beamten für den ersten vollen Monat seiner Dienstleis-
tung gebührt hat. Im Fall einer nachträglichen Anrech-
nung nach § 71 Abs. 7 ist die Bemessungsgrundlage mit
jenem auf zwei Kommastellen gerundeten Hundertsatz
zu erhöhen, um den sich das Gehalt eines Beamten der
allgemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V seit dem Tag des Beginnes des öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnisses bis zum Tag der Antragstel-
lung geändert hat.

(4) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden
vollen Monat der angerechneten Zeiten jenen Hundert-
satz der Bemessungsgrundlage, der sich aus § 22 Abs. 2
des Gehaltsgesetzes 1956 in der zur Zeit des ersten vol-
len Monats der Dienstleistung des Beamten für Lan-
desbeamte geltenden Fassung ergibt.

(5) Der besondere Pensionsbeitrag ist nach dem Ein-
tritt der Rechtskraft des Bemessungsbescheides durch
Abzug vom Monatsbezug, Ruhebezug, Versorgungsbe-
zug, Versorgungsgeld, Unterhaltsbezug, von der Abfer-
tigung, Ablöse oder Abfindung hereinzubringen. Bei
der Hereinbringung durch Abzug von den monatlich
wiederkehrenden Leistungen dürfen nicht mehr als
60 Monatsraten bewilligt werden. Bei der Festsetzung
der Monatsraten ist auf die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Verpflichteten billige Rücksicht zu nehmen. Der
besondere Pensionsbeitrag kann auch auf einmal ent-
richtet werden. 

(6) Wenn die Hereinbringung des besonderen Pen-
sionsbeitrages in 60 Monatsraten eine besondere Härte
bedeuten würde, so können bis zu 90 Monatsraten be-
willigt werden.

(7) Auf mehrere Hinterbliebene oder Angehörige, zu
deren Gunsten Ruhegenussvordienstzeiten angerech-
net worden sind, ist der aushaftende besondere Pen-
sionsbeitrag nach dem Verhältnis ihrer durch die An-
rechnung erhöhten Versorgungsgenüsse, Versorgungs-
gelder oder Unterhaltsbeiträge aufzuteilen. Maßgebend
sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Todes oder des
Abgängigwerdens des Beamten. Von der Abfertigung
des überlebenden Ehegatten oder der Waise ist kein be-
sonderer Pensionsbeitrag hereinzubringen. Die Ver-
pflichtung zur Entrichtung des aufgeteilten besonderen

Pensionsbeitrages erlischt mit dem Tod des betreffen-
den Hinterbliebenen.

(8) Scheidet der Beamte aus dem Dienststand aus,
ohne dass er, seine Hinterbliebenen oder Angehörigen
Anspruch auf Pensionsversorgung erlangt haben, so ent-
fällt die Verpflichtung zur Entrichtung des noch aus-
haftenden besonderen Pensionsbeitrages, sofern das
Land nach § 311 ASVG oder anderen gleichartigen Be-
stimmungen keinen Überweisungsbetrag für die ange-
rechneten Ruhegenussvordienstzeiten zu leisten hat.

(9) Bescheide, mit denen besondere Pensionsbeiträge
vorgeschrieben werden, sind nach dem Verwaltungs-
vollstreckungsgesetz 1991 zu vollstrecken.

§ 74
Anrechnung im Ruhestand 

verbrachter Zeiten

(1) Wird ein Beamter, der sich im Ruhestand befin-
det, wieder in den Dienststand aufgenommen, so ist die
im Ruhestand verbrachte Zeit auf Antrag als ruhege-
nussfähige Dienstzeit anzurechnen. Dies gilt nicht,
wenn für den Beamten zum Zeitpunkt der Versetzung
in den Ruhestand eine Leistungsfeststellung wirksam
war, die auf „den zu erwartenden Arbeitserfolg trotz
nachweislicher Ermahnung nicht aufgewiesen“ lautete.

(2) Soweit das Land für die angerechnete Zeit keinen
Überweisungsbetrag nach den sozialversicherungsrecht-
lichen Vorschriften erhält, hat der Beamte einen beson-
deren Pensionsbeitrag zu leisten. § 73 gilt sinngemäß mit
der Maßgabe, dass der um ein Sechstel erhöhte Monats-
bezug, der dem Beamten für den ersten vollen Monat sei-
ner Dienstleistung nach der Wiederaufnahme in den
Dienststand gebührt hat, die Bemessungsgrundlage für
den besonderen Pensionsbeitrag bildet.

1 0 .  U n t e r a b s c h n i t t
Nebengebührenzulage

§ 75
Anspruch auf Nebengebühren-

zulage zum Ruhegenuss

Dem Beamten, der anspruchsbegründende Neben-
gebühren bezogen hat, gebührt zum Ruhegenuss eine
monatliche Nebengebührenzulage.

§ 76
Anspruchsbegründende Nebengebühren, 

Nebengebührenwerte

(1) Folgende Nebengebühren – in den weiteren Be-
stimmungen kurz „anspruchsbegründende Nebenge-
bühren“ genannt – begründen den Anspruch auf eine
Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss:
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a) Überstundenvergütungen nach § 16 des Gehalts-
gesetzes 1956,

b) Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan
nach § 16a des Gehaltsgesetzes 1956,

c) Sonn- und Feiertagsvergütungen (Sonn- und
Feiertagszulagen) nach § 17 des Gehaltsgesetzes 1956,

d) Journaldienstzulagen nach § 17a des Gehaltsge-
setzes 1956,

e) Bereitschaftsentschädigungen nach § 17b des Ge-
haltsgesetzes 1956,

f) Mehrleistungszulagen nach § 18 des Gehaltsgeset-
zes 1956,

g) Erschwerniszulagen nach § 19a des Gehaltsgeset-
zes 1956,

h) Gefahrenzulagen nach § 19b des Gehaltsgesetzes
1956,

i) allgemeine Gefahren- und Erschwerniszulagen
nach § 16 Abs. 3.

(2) Von den Nebengebühren, die für Zeiträume be-
zogen werden, in denen

a) die regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a,
50b oder 78d BDG 1979 herabgesetzt war oder

b) eine Teilzeitbeschäftigung nach dem Tiroler Mut-
terschutzgesetz 2005 bzw. dem Mutterschutzgesetz
1979 oder dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005
in Anspruch genommen wurde,
begründen die im Abs. 1 lit. a, c (soweit es sich um Sonn-
und Feiertagsvergütungen handelt), d und e genannten
Nebengebühren nur insoweit den Anspruch auf eine
Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss, als sie für
Dienstleistungen gebühren, mit denen die volle Wochen-
dienstzeit überschritten wurde.

(3) Anspruchsbegründende Nebengebühren, die der
Beamte bezieht, sind in Nebengebührenwerte umzu-
rechnen, die auf höchstens zwei Dezimalstellen zu lau-
ten haben. Dasselbe gilt für nach § 7 Abs. 1 oder 5 oder
§ 8 Abs. 1 und 2 entfallende Nebengebühren, für die der
Beamte einen Pensionsbeitrag geleistet hat. Ein Neben-
gebührenwert beträgt 1 v. H. des im Zeitpunkt des Ent-
stehens des Anspruches auf Nebengebühr geltenden
Gehaltes eines Beamten der allgemeinen Verwaltung der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V zuzüglich einer all-
fälligen Teuerungszulage.

(4) Anlässlich der Auszahlung der Bezüge sind die
anspruchsbegründenden Nebengebühren laufend in
Nebengebührenwerten festzuhalten. Die jeweils bis
zum Ende eines Kalenderjahres festgehaltene Summe
der Nebengebührenwerte ist dem Beamten schriftlich
mitzuteilen. 

§ 77
Pensionsbeitrag für anspruchs-
begründende Nebengebühren

(1) Von den anspruchsbegründenden Nebengebüh-
ren hat der Beamte einen Pensionsbeitrag zu entrichten.

(2) Der Pensionsbeitrag beträgt 12,15 v. H.
(3) Bescheide, mit denen Pensionsbeiträge vorge-

schrieben werden, sind nach dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz 1991 zu vollstrecken.

(4) Der Beamte hat keinen Pensionsbeitrag zu ent-
richten, wenn er aufgrund eines Verzichtes keine An-
wartschaft auf Pensionsversorgung hat.

(5) Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge sind
nicht zurückzuzahlen.

§ 78
Bemessungsgrundlage und Ausmaß

der Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss

(1) Die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss ist
auf der Grundlage der für die Zeit vom 1. Jänner 1972
bis zum Ausscheiden aus dem Dienststand im öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis festgehaltenen Summe
der Nebengebührenwerte zu bemessen. Diese Summe
erhöht sich

a) um Nebengebührenwerte aus früheren Dienstver-
hältnissen nach § 80 Abs. 5 und § 81 Abs. 3 sowie nach
§ 11 Abs. 4 des Nebengebührenzulagengesetzes in der
bis zum 31. Dezember 1990 geltenden Fassung und

b) um Gutschriften von Nebengebührenwerten
1. nach § 82 sowie
2. nach § 12 des Nebengebührenzulagengesetzes in

der bis zum 31. Dezember 1990 geltenden Fassung.
(2) Die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss be-

trägt ein Siebenhundertstel des Betrages, der sich aus der
Multiplikation der Summe der Nebengebührenwerte
mit 1 v. H. des im Zeitpunkt des Entstehens des An-
spruches auf Nebengebührenzulage geltenden Gehaltes
eines Beamten der allgemeinen Verwaltung der Ge-
haltsstufe 2 der Dienstklasse V zuzüglich einer allfälli-
gen Teuerungszulage ergibt.

(3) Liegt dem Ruhegenuss eine gekürzte durchrech-
nungsoptimierte Bemessungsgrundlage zugrunde, so ist
die nach Abs. 2 ermittelte Nebengebührenzulage in je-
nem Ausmaß zu kürzen, das dem Verhältnis der ge-
kürzten durchrechnungsoptimierten Bemessungs-
grundlage zur durchrechnungsoptimierten Bemes-
sungsgrundlage entspricht.

(4) Die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss darf
jeweils 20 v. H. des ruhegenussfähigen Monatsbezuges
nicht übersteigen.
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§ 79
Nebengebührenzulage 

zum Versorgungsgenuss

(1) Dem Hinterbliebenen eines Beamten, der eine an-
spruchsbegründende Nebengebühr bezogen hat, ge-
bührt zum Versorgungsgenuss eine monatliche Neben-
gebührenzulage. Dieser Anspruch besteht nicht, wenn
die Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss des Beam-
ten abgefunden worden ist.

(2) Die Nebengebührenzulage zum Versorgungsge-
nuss beträgt:

a) für den überlebenden Ehegatten den sich aus § 32
Abs. 2, § 33 Abs. 1 bzw. § 34 Abs. 1 ergebenden Hun-
dertsatz,

b) für jede Halbwaise 24 v. H und
c) für jede Vollwaise 36 v. H.

der Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss. 

§ 80
Nebengebührenzulage 
zum Unterhaltsbeitrag

(1) Dem ehemaligen Beamten des Ruhestandes, der
Anspruch auf eine Nebengebührenzulage zum Ruhege-
nuss gehabt hat, gebührt zum Unterhaltsbeitrag eine
monatliche Nebengebührenzulage. Die nach § 78 be-
messene Nebengebührenzulage ist in dem Ausmaß zu
kürzen, das sich aus dem Verhältnis zwischen dem der
Bemessung des Unterhaltsbeitrages zugrunde liegenden
Ruhegenuss und dem Unterhaltsbeitrag ergibt.

(2) Dem Hinterbliebenen eines ehemaligen Beamten
des Ruhestandes, der Anspruch auf eine Nebengebüh-
renzulage zum Ruhegenuss gehabt hat, gebührt zum
Unterhaltsbeitrag eine monatliche Nebengebührenzu-
lage in dem Ausmaß, das sich aus der Anwendung des
§ 79 Abs. 2 auf den Unterhaltsbeitrag nach Abs. 1 ergibt.

(3) Dem Angehörigen eines entlassenen Beamten ge-
bührt zum Unterhaltsbeitrag eine monatliche Neben-
gebührenzulage, wenn der Beamte im Fall der mit dem
Ablauf des Entlassungstages erfolgten Ruhestandsver-
setzung Anspruch auf eine Nebengebührenzulage zum
Ruhegenuss gehabt hätte. Die monatliche Nebenge-
bührenzulage gebührt in dem Ausmaß, das sich aus dem
Verhältnis zwischen dem Versorgungsgenuss, auf den
der Angehörige Anspruch hätte, wenn der Beamte im
Zeitpunkt der Entlassung gestorben wäre, und dem
Unterhaltsbeitrag ergibt. Im Übrigen gilt § 79 Abs. 2. 

§ 81
Abfindung der Nebengebührenzulage

Wenn die Nebengebührenzulage im Zeitpunkt des
Entstehens des Anspruches 7,3 Euro nicht übersteigt,

gebührt statt der Nebengebührenzulage eine Abfin-
dung. Die Abfindung beträgt das Siebzigfache der
Nebengebührenzulage.

§ 82
Berücksichtigung von Nebengebühren 

aus einem früheren Dienstverhältnis zum Land,
Festhalten der Nebengebühren

(1) Neben den im bestehenden Dienstverhältnis be-
zogenen anspruchsbegründenden Nebengebühren sind
bei der Feststellung des Anspruches auf eine Nebenge-
bührenzulage zum Ruhegenuss folgende Nebengebüh-
ren, soweit sie auf den Zeitraum nach dem 31. Dezem-
ber 1971 entfallen, zu berücksichtigen:

a) anspruchsbegründende Nebengebühren, die der
Beamte in einem früheren öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis zum Land bezogen hat, und 

b) den anspruchsbegründenden Nebengebühren ent-
sprechende Nebengebühren, die der Beamte in einem
früheren privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Land
bezogen hat.

(2) Nebengebühren aus einem früheren Dienstver-
hältnis zum Land sind nach Abs. 1 nur dann zu berück-
sichtigen, wenn der Beamte sie für Zeiten bezogen hat,
die im bestehenden Dienstverhältnis ruhegenussfähig
sind.

(3) Zum Zweck der allfälligen Berücksichtigung nach
Abs. 1 sind die in Betracht kommenden Nebengebüh-
ren der in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum
Land stehenden Bediensteten in gleicher Weise festzu-
halten wie die anspruchsbegründenden Nebengebühren
der Beamten. Die jeweils bis zum Ende eines Kalender-
jahres festgehaltene Summe der Nebengebührenwerte
ist dem Bediensteten schriftlich mitzuteilen.

(4) Beim Ausscheiden aus dem privatrechtlichen
Dienstverhältnis zum Land sind dem Bediensteten die
festgehaltenen Nebengebührenwerte mitzuteilen.

(5) Anlässlich der Aufnahme des Beamten sind die
im früheren Dienstverhältnis zum Land festgehaltenen
Nebengebührenwerte, soweit sie auf Nebengebühren
entfallen, die nach den Abs. 1 und 2 zu berücksichtigen
sind, mit Bescheid festzustellen. 

§ 83
Berücksichtigung von Nebengebühren
aus einem früheren Dienstverhältnis

(1) Hat ein Beamter in einem früheren Dienstver-
hältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder
zu einem inländischen Gemeindeverband

a) anspruchsbegründende Nebengebühren oder
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b) diesen entsprechende Nebengebühren in einem
privatrechtlichen Dienstverhältnis 
bezogen, so sind diese bei der Feststellung des Anspru-
ches auf eine Nebengebührenzulage zum Ruhegenuss in
gleicher Weise zu berücksichtigen wie anspruchsbe-
gründende Nebengebühren der Beamten. Das Gleiche
gilt für die in einem solchen früheren Dienstverhältnis
festgehaltene Gutschrift von Nebengebührenwerten. 

(2) Nebengebühren und Gutschriften von Nebenge-
bührenwerten aus einem früheren Dienstverhältnis nach
Abs. 1 sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie auf
Zeiten entfallen, die im bestehenden Dienstverhältnis
ruhegenussfähig sind.

(3) Nebengebührenwerte (einschließlich allfälliger
Gutschriften) sind mit Bescheid festzustellen, soweit sie
nach den Abs. 1 und 2 zu berücksichtigen sind.

(4) Die Abs. 1, 2 und 3 gelten auch für Beamte, über
deren Ansprüche auf Nebengebührenwerte (einschließ-
lich allfälliger Gutschriften) aus einem früheren Dienst-
verhältnis nach Abs. 1 im bestehenden Dienstverhältnis
noch kein rechtskräftiger Bescheid erlassen worden ist.

(5) Die Abs. 1 und 3 sind auf Antrag auch auf Beamte
anzuwenden, für die in einem früheren Dienstverhält-
nis eine Gutschrift von Nebengebührenwerten nach
Abs. 1 zweiter Satz festgestellt worden ist, wenn dies für
den Beamten günstiger ist als die im bestehenden
Dienstverhältnis erfolgte Berücksichtigung. 

§ 84
Gutschrift von Nebengebührenwerten 
für Beamte des Dienststandes und aus 
Anlass der Aufnahme eines Beamten

(1) Dem Beamten, der am 1. Jänner 1972 dem Dienst-
stand angehört hat, gebührt für die Zeit vor dem 1. Jän-
ner 1972 eine Gutschrift von Nebengebührenwerten,
wenn er

a) sich am 1. Jänner 1970 in einem öffentlich-recht-
lichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis zum
Land befunden und

b) für das Jahr 1970 eine anspruchsbegründende
Nebengebühr oder in einem privatrechtlichen Dienst-
verhältnis zum Land eine dieser Nebengebühr entspre-
chende Nebengebühr bezogen hat.

(2) Die Gutschrift beträgt für jedes Kalenderjahr, in
das eine in einem Dienstverhältnis zum Land zurückge-
legte Dienstzeit fällt, die im bestehenden Dienstver-
hältnis ruhegenussfähig ist,
von 1946 bis 1950 ..................................................... 1/4,
von 1951 bis 1960 ..................................................... 3/8,
von 1961 bis 1971 ...................................................... 3/4

der für das Jahr 1970 bezogenen, in Nebengebühren-
werten ausgedrückten Nebengebühren nach Abs. 1
lit. b. Die Gutschrift ist mit Bescheid festzustellen.

(3) Dem Beamten, der am 1. Jänner 1972 dem Dienst-
stand angehört hat, aber erst nach dem 1. Jänner 1970 in
ein Dienstverhältnis zum Land aufgenommen worden
ist, gebührt für die Jahre 1970 und 1971 aufgrund der
bezogenen anspruchsbegründenden Nebengebühren
eine Gutschrift, für deren Feststellung Abs. 2 anzu-
wenden ist.

(4) Dem Beamten, der am 1. Jänner 1972 dem Dienst-
stand angehört hat, aber erst im Jahr 1971 in ein Dienst-
verhältnis zum Land aufgenommen worden ist, gebührt
für das Jahr 1971 aufgrund der anspruchsbegründenden
Nebengebühren eine Gutschrift, für deren Feststellung
Abs. 2 anzuwenden ist. 

(5) Aus Anlass einer nach dem 1. Jänner 1972 erfol-
genden Aufnahme eines Beamten, der sich vor dem
1. Jänner 1972 in einem privatrechtlichen Dienstver-
hältnis zum Land befunden hat und in diesem Dienst-
verhältnis eine anspruchsbegründende Nebengebühr
oder eine dieser Nebengebühr entsprechende Neben-
gebühr bezogen hat, ist für die Zeit vor dem 1. Jänner
1972 eine Gutschrift von Nebengebührenwerten unter
sinngemäßer Anwendung der Abs. 1 bis 4 vorzunehmen.

1 1 .  U n t e r a b s c h n i t t
Übergangsbestimmungen zu den 

pensionsrechtlichen Bestimmungen

§ 85

(1) Auf Beamte und Hinterbliebene, die am 31. De-
zember 2007 Anspruch auf einen Ruhe- oder Versor-
gungsbezug haben, sowie bei der Bemessung von Ver-
sorgungsbezügen nach solchen Ruhebezügen sind die
§§ 4 und 5 des Pensionsgesetzes 1965 in der für Lan-
desbeamte am 31. Dezember 2007 geltenden Fassung
weiterhin anzuwenden.

(2) § 46 gilt nur für Beamte, deren Ausscheiden aus
dem Dienststand nach dem 31. Dezember 2007 wirk-
sam wird, und für die Hinterbliebenen dieser Beamten.

(3) § 71 Abs. 7 gilt für Ruhegenussvordienstzeiten,
die der Beamte nach § 56 Abs. 3 des Pensionsgesetzes
1965 in der bis zum 31. Dezember 2007 für Landes-
beamte geltenden Fassung von der Anrechnung ausge-
schlossen hat, sinngemäß.

(4) Bei der Ermittlung der Nebengebührenzulage gilt
§ 78 Abs. 2 für Nebengebührenwerte, denen Geldleis-
tungen zugrunde liegen, auf die der Anspruch vor dem
1. Jänner 2004 entstanden ist, mit der Abweichung, dass
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statt eines Siebenhundertstels der 437,5te Teil des Be-
trages heranzuziehen ist, der sich aus der Multiplikation
der Summe dieser Nebengebührenwerte mit 1 v. H. des
im Zeitpunkt des Entstehens des Anspruches auf die
Nebengebührenzulage geltenden Gehaltes eines Beam-
ten der allgemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der
Dienstklasse V zuzüglich einer allfälligen Teuerungszu-
lage ergibt.

(5) Gebührt ein Ruhebezug oder ein Versorgungsbe-
zug nach einem im Dienststand verstorbenen Beamten
erstmals in einem in der folgenden Tabelle bezeichneten
Jahr, so ist im § 78 Abs. 2 der Divisor „700“ jeweils durch
folgenden Divisor zu ersetzen:

Jahr Zahl
2008 ................................ 525,0
2009 ................................ 542,5
2010 ................................ 560,0
2011 ................................ 577,5
2012 ................................ 595,0
2013 ................................ 612,5
2014 ................................ 630,0
2015 ................................ 647,5
2016 ................................ 665,0
2017 .............................. 682,5“

23. Die bisherigen §§ 92 und 93 erhalten die Paragra-
phenbezeichnungen „86“ und „87“.

24. Nach dem neuen § 87 werden folgende Bestim-
mungen als §§ 88 und 89 eingefügt:

„§ 88
Verwendung personenbezogener Daten

(1) Die Dienstbehörde darf von Landesbeamten und
ihren Angehörigen und Hinterbliebenen folgende Da-
ten verarbeiten, sofern diese Daten für die Erfüllung der
ihr obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind:
Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsda-
ten, Daten über Einkommensverhältnisse, Bankverbin-
dungen, Sozialversicherungsverhältnisse einschließlich
Sozialversicherungsnummer, Familienstand, Kinder
und strafgerichtliche Verurteilungen.

(2) Darüber hinaus darf die Dienstbehörde folgende
Daten verarbeiten, sofern diese Daten für die Erfüllung
der ihr obliegenden Aufgaben jeweils erforderlich sind:

a) von Landesbeamten: Staatsbürgerschaft, Personal-
nummer, Daten über Aus- und Fortbildung, Gesund-
heitsdaten in Bezug auf Eignung, Verwendung, Dienst-
unfälle und Berufskrankheiten, dienstrechtsbezogene,
besoldungsbezogene und pensionsbezogene Daten,

b) von Ehegatten von Landesbeamten: Daten über
Versorgungsgeld und Unterhaltsbezug,

c) von überlebenden Ehegatten von Landesbeamten:
Daten über Witwen- und Witwerversorgung und weitere
pensionsbezogene Leistungen, Abfertigung, Unter-
haltsbezug und Eheverhältnisse,

d) von früheren Ehegatten von Landesbeamten:
Daten über Versorgung und weitere pensionsbezogene
Leistungen, Unterhaltsansprüche und empfangene
Unterhaltsleistungen, Versorgungsgeld, Unterhaltsbe-
zug, Eheverhältnisse und Gesundheitsdaten in Bezug
auf Erwerbsunfähigkeit,

e) von Kindern von Landesbeamten: Daten über Wai-
senversorgung und weitere pensionsbezogene Leistun-
gen, Unterhaltsansprüche, Abfertigung, Versorgungs-
geld, Unterhaltsbezug, Einkünfte, Schul- und Berufs-
ausbildung, Gesundheitsdaten in Bezug auf Studienbe-
hinderung und Erwerbsunfähigkeit.

(3) Die Dienstbehörde darf Daten nach den Abs. 1
und 2 an die Behörden des Bundes, der Länder, der Ge-
meinden und der Gemeindeverbände, an die Träger der
dienstrechtlichen Kranken- und Unfallfürsorgeeinrich-
tungen, an den jeweils zuständigen Sozialversiche-
rungsträger und an den Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger übermitteln, sofern
diese Daten jeweils für die Erfüllung der diesen Ein-
richtungen bzw. Organen obliegenden Aufgaben erfor-
derlich sind.

(4) Die Behörden des Bundes, der Länder, der Ge-
meinden und der Gemeindeverbände, die Träger der
dienstrechtlichen Kranken- und Unfallfürsorgeeinrich-
tungen, der jeweils zuständige Sozialversicherungsträ-
ger und der Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger haben der Dienstbehörde für
Zwecke der Vollziehung der pensionsrechtlichen Be-
stimmungen des 3. Abschnittes auf Ersuchen perso-
nenbezogene Daten zu übermitteln über

a) folgende Einkünfte, von deren Höhe die Höhe
wiederkehrender Leistungen nach dem 3. Abschnitt ab-
hängig ist:

1. die Höhe des Einkommens nach § 32 Abs. 4,
2. die Höhe von Einkünften nach § 40 Abs. 11,
b) das Vorliegen von Versicherungsverhältnissen, die

diesen Einkünften zugrunde liegen.
(5) Die Dienstbehörde hat zum Schutz der Geheim-

haltungsinteressen der Betroffenen jedenfalls die im § 14
Abs. 2 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/
1999, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 13/
2005, genannten Maßnahmen zu treffen.

(6) Die Dienstbehörde hat Daten nach den Abs. 1
und 2 zu löschen, sobald diese für die Erfüllung der ihr
obliegenden Aufgaben nicht mehr benötigt werden.



S T Ü C K  31, NR. 79288

§ 89
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien
umgesetzt:

1. Richtlinie 2003/88/EG des Parlaments und des
Rates über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestal-
tung, ABl. 2003 Nr. L 299, S. 9,

2. Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen, ABl. 2005 Nr. L 255, S. 22.“

25. Der bisherige § 94 erhält die Paragraphenbe-
zeichnung „90“.

26. Im neuen § 90 wird der Abs. 1 aufgehoben und
erhalten die bisherigen Abs. 2 bis 6 die Absatzbezeich-
nungen „(1)“ bis „(5)“.

27. Der neue Abs. 4 des neuen § 90 hat zu lauten:

„(4) § 2 lit. a Z. 25 tritt mit 1. Jänner 2022 außer Kraft.“
28. In der Anlage 1 wird bei den Ernennungserford-

ernissen für die Verwendungsgruppe A in der Z. 1 das
Zitat „nach § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002,
BGBl. I Nr. 120, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 77/2005“ durch das Zitat „nach § 87 Abs. 1
des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 24/2007“ ersetzt.

29. In der Anlage 1 wird bei den Ernennungserfor-
dernissen für die Verwendungsgruppe B in der Z. 1 im
vierten Satz das Zitat „zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 110/2003“ durch das Zitat „zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 43/2006“ ersetzt. 

30. Nach der Anlage 1 wird folgende Anlage 2 einge-
fügt:

Anlage 2

Durchrechnungsoptimierte Bemessungsgrundlage – Hundertsätze

Geburtsjahr
nach nach

§ 23 Abs. 2 lit. a § 23 Abs. 2 lit. b

bis 1948 100 100
1949 100 99
1950 99 97
1951 99 96
1952 98 94
1953 98 93
1954 97 91
1955 97 90
1956 96 88
1957 96 87
1958 95 85
1959 95 83
1960 94 82
1961 94 80
1962 93 78
1963 93 77
1964 92 75
1965 92 73
1966 91 72
1967 91 70
1968 90 68
1969 90 67
1970 89 65
1971 89 63
1972 88 62
1973 88 60
1974 87 58
1975 87 57
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1976 86 55
1977 86 53
1978 85 52
1979 85 50
1980 84 48
1981 84 47
1982 83 45
1983 83 43
1984 82 42
1985 82 40
1986 81 38
1987 81 37

ab 1988 80 35

in der linken Spalte der folgenden Tabelle angegebenen
Zeiträumen geboren sind, mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Er-
klärung oder von Amts wegen frühestens mit dem Ab-
lauf des Monats erfolgen kann, in dem der Beamte sein
in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr
vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der
Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte Ge-
samtdienstzeit von 40 Jahren aufweist:
bis einschließlich 31. Dezember 1954 ....................... 60
1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1955 ...................... 61
1. Jänner 1956 bis 31. Dezember 1956 ...................... 62
1. Jänner 1957 bis 31. Dezember 1957 ...................... 63
1. Jänner 1958 bis 31. Dezember 1958 ..................... 64.

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinn
des Abs. 1 zählen:

a) die ruhegenussfähige Landesdienstzeit, wobei Teil-
zeitbeschäftigungen immer voll zu zählen sind,

b) bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhege-
nussvordienstzeiten, für die ein Überweisungsbetrag
nach § 308 ASVG, nach § 172 GSVG oder nach § 164
BSVG in der Höhe von 7 v. H. der Berechnungsgrund-
lage nach § 308 Abs. 6 ASVG, nach § 172 Abs. 6 GSVG
bzw. nach § 164 Abs. 6 BSVG zu leisten war oder ist oder
für die der Beamte einen besonderen Pensionsbeitrag
geleistet hat oder noch zu leisten hat,

c) Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum
Höchstausmaß von dreißig Monaten,

d) Zeiten der Kindererziehung im Sinn der §§ 8 Abs. 1
Z. 2 lit. g bzw. 227a und 228a ASVG, soweit sich diese
Zeiten nicht mit Zeiten nach den lit. a, b und c decken,
bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchst-
ausmaß verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenuss-
fähigen Landesdienstzeit zählende Zeiten eines Karenz-
urlaubes nach dem Tiroler Mutterschutzgesetz 2005

Artikel II

Im 3. Abschnitt werden die §§ 17 bis 91 in der Fas-
sung der 32. Landesbeamtengesetz-Novelle, LGBl.
Nr. 4/2003, aufgehoben.

Artikel III

Die Übergangsbestimmung des Art. II der 25. Lan-
desbeamtengesetz-Novelle, LGBl. Nr. 80/1995, in der
Fassung des Art. IV Abs. 4 der Kundmachung LGBl.
Nr. 65/1998, diese zuletzt geändert durch Art. III des
Gesetzes LGBl. Nr. 77/2003, wird wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 5 wird in der lit. a das Zitat „nach § 23 des
Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146, in der Fassung des
Gesetzes BGBl. I Nr. 103/2002“ durch das Zitat „nach
§ 23 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 116/2006“ ersetzt.

2. Im Abs. 5 wird in der lit. b das Zitat „zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.7/2003“ durch das
Zitat „zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 71/2003“ ersetzt.

3. Im Abs. 5 wird in der lit. c das Zitat „zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 78/2000“ durch
das Zitat „zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 176/2004“ ersetzt.

Artikel IV

Die Übergangsbestimmung des Art. III der 32. Lan-
desbeamtengesetz-Novelle, LGBl. Nr. 4/2003, wird wie
folgt geändert: 

Im Art. III wird das Datum „1. Jänner 2007“ durch
das Datum „1. Jänner 2008“ ersetzt. 

Artikel V

(1) Die §§ 15 und 15a BDG 1979 in der für Landes-
beamte geltenden Fassung sind auf Beamte, die in den
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bzw. nach dem Mutterschutzgesetz 1979 oder nach dem
Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 2005 oder nach ent-
sprechenden, früher in Geltung gestandenen Vorschrif-
ten,

e) nachgekaufte Zeiten nach den Abs. 3, 4 und 5.
(3) Beamte des Dienststandes können durch die

nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensions-
beitrages bewirken, dass beitragsfrei angerechnete Ruhe-
genussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des
Pensionsgesetzes 1965 in der für Landesbeamte bis zum
31. Dezember 2007 geltenden Fassung als nachgekaufte
Zeiten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.

(4) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pen-
sionsbeitrages nach Abs. 3 beträgt

a) für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h des Pensionsge-
setzes 1965 in der für Landesbeamte bis zum 31. De-
zember 2007 geltenden Fassung 101 v. H. und

b) für Zeiten nach § 53 Abs. 2 lit. i des Pensionsge-
setzes 1965 in der für Landesbeamte bis zum 31. De-
zember 2007 geltenden Fassung 202 v. H.
des Gehaltes eines Beamten der allgemeinen Verwaltung
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V. Für die Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage ist das Datum maßge-
bend, an dem der Antrag auf nachträgliche Entrichtung
des besonderen Pensionsbeitrages gestellt wurde.

(5) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden
vollen Monat der nachgekauften Zeiten nach Abs. 3 je-
nen Hundertsatz der Bemessungsgrundlage, der sich aus
§ 22 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in der zum Zeit-
punkt der Antragstellung für Landesbeamte geltenden
Fassung ergibt.

(6) Wurden nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des Pen-
sionsgesetzes 1965 in der für Landesbeamte bis zum
31. Dezember 2007 geltenden Fassung beitragsfrei als
Ruhegenussvordienstzeiten angerechnete Monate ganz
oder zum Teil durch Leistung eines Erstattungsbetrages
nach den jeweils anzuwendenden sozialversicherungs-
rechtlichen Bestimmungen entfertigt, so ist für die Be-
rücksichtigung dieser entfertigten Monate für die bei-
tragsgedeckte Gesamtdienstzeit anstelle des besonde-
ren Pensionsbeitrages nach Abs. 3 der seinerzeit emp-
fangene Erstattungsbetrag als besonderer Pensionsbei-
trag zu leisten. Der Erstattungsbetrag ist mit jenem auf
drei Kommastellen gerundeten Hundertsatz zu erhö-
hen, um den sich das Gehalt eines Beamten der allge-
meinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienst-
klasse V einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage
seit dem Monat der Auszahlung des Erstattungsbetra-
ges an den Beamten bis zum Datum des Antrages auf

nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensions-
beitrages oder Erstattungsbetrages erhöht hat. Der Be-
amte hat den Nachweis über die Anzahl der entfertig-
ten Monate zu erbringen und den Monat der Auszah-
lung des Erstattungsbetrages glaubhaft zu machen.

(7) Abs. 6 ist in allen nach dem Zeitpunkt seines In-
Kraft-Tretens eingeleiteten und in allen zu diesem Zeit-
punkt noch nicht rechtskräftig erledigten Verfahren be-
treffend Bemessung des besonderen Pensionsbeitrages
nach Abs. 3 anzuwenden.

(8) Beamte des Dienststandes können eine bescheid-
mäßige Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamt-
dienstzeit zu dem dem Einlangen des Antrages folgen-
den Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht
wird mit der Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(9) Nach den Abs. 3 bis 6 entrichtete besondere Pen-
sionsbeiträge sind dem Beamten auf Antrag zurückzu-
erstatten. Die zu erstattenden besonderen Pensionsbei-
träge sind jeweils mit dem Hundertsatz zu erhöhen, um
den sich das Gehalt eines Beamten der allgemeinen Ver-
waltung der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V seit dem
Zeitpunkt ihrer tatsächlichen Zahlung geändert hat.
Durch einen Antrag auf Erstattung erlischt eine allfäl-
lige Verpflichtung zur weiteren Leistung von besonde-
ren Pensionsbeiträgen nach den Abs. 3 bis 6 in Raten.

Artikel VI

(1) Für Beamte, die in den in der folgenden Tabelle
angegebenen Zeiträumen geboren sind, tritt an die Stelle
des im § 15 Abs. 1 und 4 BDG 1979 und im § 15a Abs. 1
Z. 1 BDG 1979 in der für Landesbeamte geltenden Fas-
sung angeführten 738. Lebensmonats der jeweils in der
rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat:

2. Jänner 1948 bis 1. März 1948 ............................... 740
2. März 1948 bis 1. Mai 1948 ................................... 741
2. Mai 1948 bis 1. Juli 1948 ...................................... 742
2. Juli 1948 bis 1. September 1948 ........................... 743
2. September 1948 bis 1. November 1948 ............... 744
2. November 1948 bis 1. Jänner 1949 ...................... 745
2. Jänner 1949 bis 1. März 1949 ............................... 746
2. März 1949 bis 1. Mai 1949 ................................... 747
2. Mai 1949 bis 1. Juli 1949 ...................................... 748
2. Juli 1949 bis 1. September 1949 ........................... 749
2. September 1949 bis 1. November 1949 ............... 750
2. November 1949 bis 1. Jänner 1950  ..................... 751
2. Jänner 1950 bis 1. April 1950 ............................. ..752
2. April 1950 bis 1. Juli 1950 ................................... .753
2. Juli 1950 bis 1. Oktober 1950 ............................ ..754
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2. Oktober 1950 bis 1. Jänner 1951 ......................... 755
2. Jänner 1951 bis 1. April 1951 ............................... 756
2. April 1951 bis 1. Juli 1951 .................................... 757
2. Juli 1951 bis 1. Oktober 1951 .............................. 758
2. Oktober 1951 bis 1. Jänner 1952 ......................... 759
2. Jänner 1952 bis 1. April 1952 ............................... 760
2. April 1952 bis 1. Juli 1952 .................................... 761
2. Juli 1952 bis 1. Oktober 1952 .............................. 762
2. Oktober 1952 bis 1. Jänner 1953 ......................... 763
2. Jänner 1953 bis 1. April 1953 ............................... 764
2. April 1953 bis 1. Juli 1953 .................................... 765
2. Juli 1953 bis 1. Oktober 1953 .............................. 766
2. Oktober 1953 bis 1. Jänner 1954 ......................... 767
2. Jänner 1954 bis 1. April 1954 ............................... 768
2. April 1954 bis 1. Juli 1954 .................................... 769
2. Juli 1954 bis 1. Oktober 1954 .............................. 770
2. Oktober 1954 bis 1. Jänner 1955 ......................... 771
2. Jänner 1955 bis 1. April 1955 ............................... 772
2. April 1955 bis 1. Juli 1955 .................................... 773
2. Juli 1955 bis 1. Oktober 1955 .............................. 774
2. Oktober 1955 bis 1. Jänner 1956 ......................... 775
2. Jänner 1956 bis 1. April 1956 ............................... 776
2. April 1956 bis 1. Juli 1956 .................................... 777
2. Juli 1956 bis 1. Oktober 1956 .............................. 778
2. Oktober 1956 bis 1. Jänner 1957 ......................... 779

(2) Auf Beamte, deren Versetzung in den Ruhestand
nach § 14 BDG 1979 vor dem 1. Jänner 2008 eingeleitet
worden ist, ist § 15 BDG 1979 in der für Landesbeamte
am 31. Dezember 2007 geltenden Fassung weiterhin an-
zuwenden.

Artikel VII
(1) Für Ruhegenüsse, die erstmals im Jahr 2007 ge-

bühren, beträgt der Kürzungsprozentsatz 0,25 Pro-
zentpunkte.

(2) Auf Personen, die am 31. Dezember 2007 An-
spruch auf eine monatlich wiederkehrende Leistung
nach dem Pensionsgesetz 1965 in der für Landesbeamte
am 31. Dezember 2007 geltenden Fassung haben, sind
die Bestimmungen über die Bemessung von monatlich
wiederkehrenden Leistungen und die §§ 9 und 20 des
Pensionsgesetzes 1965, jeweils in der für Landesbeamte
am 31. Dezember 2007 geltenden Fassung, weiterhin an-
zuwenden.

(3) Auf Beamte, deren Versetzung in den Ruhestand
nach § 14 BDG 1979 in der für Landesbeamte geltenden
Fassung vor dem 1. Jänner 2008 eingeleitet worden ist,
ist § 4 Abs. 3 des Pensionsgesetzes 1965 in der für Lan-

desbeamte am 31. Dezember 2007 geltenden Fassung in
Verbindung mit Abs. 1 weiterhin anzuwenden. 

(4) Auf Todesfälle bis zum Ablauf des 31. Dezember
2007 ist der Abschnitt V des Pensionsgesetzes 1965 in
der für Landesbeamte bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2007 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

Artikel VIII
Der Ruhegenuss von Beamten,
a) die bis spätestens zum Ablauf des 31. Dezember

2007 eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von min-
destens 15 Jahren aufweisen, oder

b) die
1. bis spätestens zum Ablauf des 31. Dezember 2007

eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von mindes-
tens zehn Jahren aufweisen,

2. vor dem 1. Oktober 1995 in ein Dienstverhältnis
zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder zu
einem inländischen Gemeindeverband aufgenommen
wurden und

3. seit dem Zeitpunkt dieser Aufnahme bis zum Zeit-
punkt ihres Ausscheidens aus dem Dienststand oder
ihres Todes ununterbrochen in einem Dienstverhältnis
zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder zu
einem inländischen Gemeindeverband stehen,
beträgt mindestens 50 v. H. der durchrechnungsopti-
mierten Bemessungsgrundlage bzw. im Fall des § 23
Abs. 3 der gekürzten durchrechnungsoptimierten Be-
messungsgrundlage.

Artikel IX
Die Übergangsbestimmung des Art. VIII der 32. Lan-

desbeamtengesetz-Novelle, LGBl. Nr. 4/2003, wird wie
folgt geändert: 

Im Art. VIII werden das Datum „1. Jänner 2007“
durch das Datum „1. Jänner 2008“ und das Datum „31.
Dezember 2006“ durch das Datum „31. Dezember
2007“ ersetzt.

Artikel X
(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft,

soweit in den Abs. 2 bis 5 nichts anderes bestimmt ist.
(2) Art. I Z. 10 tritt mit 26. Juli 2006 in Kraft.
(3) Art. I Z. 11, soweit damit der § 2 lit. a Z. 36 in

Geltung gesetzt wird, Art. I Z. 12, soweit damit der § 2
lit. d Z. 1 sublit. bb und cc in Geltung gesetzt wird, Art. I
Z. 13, soweit damit der § 2 lit. d Z. 1 sublit. gg in Gel-
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tung gesetzt wird, Art. I Z. 14, soweit damit der § 2 lit. d
Z. 1 sublit. jj und kk und in der sublit. ll der § 35 des
Pensionsgesetzes 1965 für Landesbeamte in Geltung
gesetzt wird, Art. I Z. 15 und 19, Art. II, IV, VII Abs. 1
und IX treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft.

(4) Art. I Z. 1, 2, 12, soweit damit der § 2 lit. d Z. 1
sublit. dd in Geltung gesetzt wird, Art. I Z. 16, 17, 18,
21, 28 und 29 und Art. III treten mit dem Ablauf des
Tages der Kundmachung in Kraft.

(5) Art. I Z. 7 tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft.
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